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Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
 

 

Finanzmarktteilnehmer:   Allianz Versorgungskasse VVaG, 5299003X43DQSUMWRT50 

 

 

Zusammenfassung 

 
Die Allianz Versorgungskasse VVaG ist eine Einrichtung der betrieblichen Altersvorsorge der deutschen Allianz-Gesell-

schaften und berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Investitionsentscheidungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren. Bei der vorliegenden Erklärung handelt es sich um die konsolidierte Erklärung zu den wichtigsten nachtei-

ligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren der Kapitalanlagen, die das Sicherungsvermögen der Allianz Versor-

gungskasse VVaG bilden. 

 

Diese Erklärung zu den wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf die Nachhaltigkeitsfaktoren bezieht sich auf den Be-

zugszeitraum vom 1. Januar bis zum 31. Dezember 2023.  

 

Umfang der Berichterstattung  

Die folgende Offenlegung gemäß Art. 4 der EU-Offenlegungsverordnung (OffVO) bezieht sich auf das gesamte Sicherungsvermögen der Allianz Versorgungskasse VVaG. 
 

Die Allianz Versorgungskasse VVaG berücksichtigt die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen ihrer Anlageentscheidungen in Bezug auf die gesamte Kapitalanlage und verfügt über ein robustes Rahmen-

werk, um diese Auswirkungen zu identifizieren und zu bewerten. Zentrale innerbetriebliche Grundsatzdokumente definieren und regeln diesen Investitionsansatz, der auf vier grundlegenden Überzeu-

gungen beruht: 1.) Übereinstimmung mit den Verbindlichkeiten: Wir investieren langfristig und richten uns dabei nach dem Profil unserer Verbindlichkeiten. 2.) Chancen nutzen: Wir stellen Kapital für 

nachhaltige Geschäftsmodelle zur Verfügung, weil wir daran glauben, dass diese langfristig bessere Renditen erzielen. 3.) Materielle Risiken managen: Wir verpflichten uns, wesentliche Nachhaltigkeits-

risiken für unser Portfolio zu managen. 4.) Auswirkungen steuern: Als langfristiger Investor gehört es zu unserem Entscheidungsprozess, die Auswirkungen unserer Investitionen auf die Umwelt und die 

Gesellschaft zu bewerten und zu managen. Unser Geschäft kann nur erfolgreich sein, wenn wir die planetaren Grenzen respektieren und dazu beitragen, dass die Menschen auch in Zukunft in einer 

lebenswerten Umwelt und Gesellschaft leben. Dabei werden die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren wie Treibhausgasemissionen (THG), Biodiversitätsverlust, Was-

seremissionen, Behandlung von gefährlichen Abfällen und toxischen Emissionen, Menschenrechtsverletzungen, Gesundheit und Sicherheit, negative Auswirkungen auf das Gemeinwesen, Bestechung 

und Korruption durch verschiedene Methoden wie Ausschlüsse1, detaillierte Investitionsrichtlinien, kurz- und langfristige Reduktionsziele und Engagement berücksichtigt. Um die wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen zu identifizieren und zu bewerten, werden auch für Anlageklassen außerhalb der PAI-Berichterstattung PAI-Indikatoren in Abhängigkeit von ihrer Wesentlichkeit für die jeweilige Investition 

berücksichtigt. Die Allianz bemüht sich um die bestmögliche Umsetzung bewährter Praktiken in allen Anlageklassen und orientiert sich dabei an den Empfehlungen führender Organisationen für nach-

haltige Investitionen wie den Principles for Responsible Investment (PRI) und der Institutional Investors Group on Climate Change (IIGCC). Gleichzeitig verändert sich die Welt schnell, und unser Ziel ist 

 
1 Für Publikumsfonds wenden wir die Ausschlüsse bestmöglich an. 

  

Das Konzept der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen (Principal Adverse 

Impact, PAI) wird in den Technischen Regulierungsstandards über die nach-

haltigkeitsbezogenen Offenlegungspflichten im Finanzdienstleistungssektor 

(SFDR RTS) beschrieben. Die PAI umfassen die bedeutendsten nachteiligen 

Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren in 

den Bereichen Umwelt, Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschen-

rechte und Bekämpfung von Korruption und Bestechung. 
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es, durch unsere Beiträge zu Partnerschaften die Entwicklung aktiv mitzugestalten. Darüber hinaus hat sich die Allianz Gruppe zu mehreren strategischen Initiativen (wie der von den Vereinten Nationen 

einberufenen Net-Zero Asset Owner Alliance) verpflichtet, die den Ansatz zur Abschwächung potenzieller nachteiliger Auswirkungen stärken. Auch die Allianz Versorgungskasse VVaG folgt den daraus 

entstehenden Vorgaben der Allianz Gruppe. 

 

 

 

 

Beschreibung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren  

 

Allgemeine Erklärungen 

 

Die PAI-Messgrößen sind der Durchschnitt der Auswirkungen zum 31. März, 30. Juni, 30. September und 31. Dezember 2023. Für die Berechnung verwenden wir die neusten verfügbaren PAI-Daten zum 

jeweiligen Quartalsende. Dadurch reflektieren wir den Datenstand zum Zeitpunkt der Investitionsentscheidung.  

 

Trotz der engen Zusammenarbeit mit unseren Datenanbietern gibt es bei den meisten quantitativen Datenpunkten immer noch eine Zeitverzögerung von mindestens einem Jahr. Die Berücksichtigung 

von PAI ist ein kontinuierlicher Prozess, der über das gesamte Jahr hinweg Anwendung findet. Sowohl bei der Überprüfung bestehender Investitionen wie auch der Due-Diligence-Prüfung für neue 

Investitionen. Aufgrund des statischen Charakters der PAI-Daten für nicht börsennotierte Anlagen werden für die PAI-Berichterstattung in den meisten Fällen jährliche Datenaktualisierungen vorgenom-

men und fortgeschrieben bis zur nächsten Datenaktualisierung. Wir stehen in kontinuierlichem Austausch mit unseren internen und externen Vermögensverwaltern sowie Datenlieferanten, um Datenlü-

cken zu schließen und unser Verständnis für potenzielle nachteilige Auswirkungen zu erweitern. 

 

Speziell für PAI-Indikatoren zu Investitionen in Unternehmen gilt:  

▪ Die Prozentsätze bzw. die Investitionen pro Millionen Euro werden unter Bezugnahme auf die gesamte Kapitalanlage in Marktwerten berechnet. Der Nenner umfasst auch die liquiden Mittel 

sowie Derivate2.  

▪ Um die Dekarbonisierung unseres Portfolios zu messen und zu steuern sowie für unsere Nachhaltigkeitsberichterstattung berechnen wir die Emissionen, die einer Investition in unserem Portfolio 

zugerechnet werden, indem wir den Anteil an den gesamten Treibhausgas-/Wasser-/Abfall-Emissionen des jeweiligen Unternehmens im Verhältnis zu der Menge des Unternehmens berechnen, 

die wir "besitzen". Dies wird durch das Verhältnis zwischen unserer Investition in das Unternehmen (Aktien oder Anleihen) und dem Gesamtwert des Unternehmens einschließlich Cash3 (EVIC), 

multipliziert mit den Gesamtemissionen des Unternehmens, bestimmt. Während die technischen Regulierungsstandards die Verwendung des Unternehmenswerts (EVIC) zum Jahresende vor-

schlagen, halten wir es für sinnvoll für die Berechnung von PAI-Messgrößen, die auf dem Investor-Allokations-Ansatz basieren, den EVIC vierteljährlich mit den Aktienkursen zum Quartalsende 

neu zu berechnen. Dadurch vermeiden wir eine technische Verzerrung durch unterschiedliche Berechnungszeitpunkte zwischen dem Nenner (EVIC) mit dem Zähler (Wert der Investitionen). Da 

der EVIC auf dem Buchwert der Gesamtverschuldung basiert, verwenden wir für die PAI-Messgrößen mit Investor-Allokations-Ansatz ebenfalls den Buchwert unserer festverzinslichen Anlagen. 

 
2 In Übereinstimmung mit der ESA Q&A (17.11.2022) I. 2. 
3 „Unternehmenswert“ ist die Summe der Marktkapitalisierung der Stammaktien, der Marktkapitalisierung der Vorzugsaktien und des Buchwerts der Gesamtverschuldung und des Anteils ohne beherr-
schenden Einfluss am Ende des Geschäftsjahres, ohne Abzug der Barmittel oder der Barmitteln gleichgestellten Mittel.“ SFDR RTS Anhang I 4.  

https://www.esma.europa.eu/sites/default/files/library/jc_2022_62_jc_sfdr_qas.pdf
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Die verschiedenen EVIC-Komponenten beziehen wir von Refinitiv. Wenn die Daten nicht von Refinitiv verfügbar sind, werden stattdessen EVIC-Daten von MSCI verwendet. Falls keine EVIC Daten 

aus beiden Quellen verfügbar sind, nutzen wir als besten Schätzwert von MSCI die Marktkapitalisierung des Unternehmens. 

 

 

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird 

 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Aus-

wirkungen 

Messgröße Auswir-

kungen 

2023 

Auswir-

kungen 

2022 

Erläuterung Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für 

den nächsten Bezugszeitraum 

KLIMA- UND SONSTIGE UMWELTINDIKATOREN 

Treibhausgase-

missionen 

1. THG-Emissionen 

Scope-1-Treibhaus-

gasemissionen 

67,0 Tsd. 

metrische 

Tonnen 

CO2e 

63,1 Tsd. 

metrische 

Tonnen 

CO2e 

Für die Berechnung der Emissionen einer 

Investition in unserem Portfolio multipli-

zieren wir die Treibhausgasemissionen 

(THG Emissionen) des jeweiligen Unter-

nehmens mit unserem Anteil an dem je-

weiligen Unternehmen. Dieser ent-

spricht dem Verhältnis zwischen unserer 

Investition in das Unternehmen (Aktien 

und/oder Anleihen) und dem gesamten 

Unternehmenswert. Die Gesamtemissio-

nen sind die Summe aller anteiliger Emis-

sionen in unserem Portfolio, ausgedrückt 

in Kohlendioxid-Äquivalenten (CO2e). 

Für den CO2-Fußabdruck pro investierter 

Million EUR werden unsere anteiligen 

Treibhausgasemissionen (THG Emissio-

nen) gesamte Kapitalanlage in Markt-

werten dividiert.   

In der Regel liegt zwischen den Finanzda-

ten und den Emissionsdaten in der Be-

Die Allianz Gruppe verpflichtet sich, ihr eigenes Anla-

geportfolio bis 2050 auf Netto-Null Treibhausgase 

(THG) zu reduzieren. Als Gründungsmitglied der von 

den Vereinten Nationen einberufenen Net-Zero As-

set Owner Alliance (NZAOA) setzt sich die Allianz für 

eine ambitionierte Dekarbonisierungsstrategie ein. 

Das gesamte Anlagemanagement der Allianz ist für 

die Umsetzung von Klimathemen in den bestehen-

den Prozessen und damit im eigenen Anlageportfolio 

verantwortlich. Die Allianz folgt den Empfehlungen 

der NZAOA und wendet einen vierteiligen Ansatz zur 

Zielsetzung an, um alle relevanten Aspekte abzude-

cken. Dies schließt kurz- und mittelfristige Emissions-

reduktionsziele ein:  

 

1. Quantitative Teilportfolio-Zwischenziele:  

Die Allianz setzt quantitative 5-Jahresziele für die Re-

duktion von CO2e Emissionen für unterschiedliche 

Anlageklassen, für die Daten vorhanden sind und die 

von der NZAOA Methoden festgelegt wurden. Als 

ersten Meilenstein auf dem Weg zu unserem Netto-

Scope-2-Treibhaus-

gasemissionen 

14,7 Tsd. 

metrische 

Tonnen 

CO2e 

16,4 Tsd. 

metrische 

Tonnen 

CO2e 

Scope-3-Treibhaus-

gasemissionen 

416,3 Tsd. 

metrische 

Tonnen 

CO2e 

393,0 Tsd. 

metrische 

Tonnen 

CO2e 

THG-Emissionen 

insgesamt 

498,0 Tsd.  

metrische 

Tonnen 

CO2e 

472,5 Tsd.  

metrische 

Tonnen 

CO2e 

2. CO2-Fußabdruck  CO2-Fußabdruck 100,9 met-

rische Ton-

nen CO2e 

89,7 metri-

sche Ton-

nen CO2e 

https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
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pro inves-

tierter Mil-

lionen Euro 

pro inves-

tierter Mil-

lionen Euro 

rechnung mindestens ein Jahr Zeitver-

schiebung. Scope 1 und Scope 2 Emissio-

nen basieren auf einer Datenanreiche-

rung in der mehrere Datenquellen von 

berichteten und geschätzten Daten kom-

biniert werden. Zusätzlich zu den ge-

schätzten Daten, die wir von Datenan-

bietern beziehen, verwenden wir sekt-

orale Durchschnittswerte auf der Grund-

lage der NACE-Sektoren. Weitere Einzel-

heiten über die Methodik und den Anrei-

cherungsprozess finden Sie hier. Die Da-

ten zu Scope 3 Emissionen sind von die-

ser Datenanreicherung ausgenommen, 

da wir lediglich berichtete Daten berück-

sichtigen aufgrund unzureichender Ver-

gleichbarkeit von Schätzwerten, Daten-

qualität und Methodik zur Scope-3 Emis-

sionsmodellierung. 

 

Grüne Anleihen sind ein Sonderfall bei 

der Berechnung des CO2e-Fußabdrucks 

in unserem Portfolio. Bei grünen Anlei-

hen wird das vom Emittenten aufgenom-

mene Geld ausschließlich zur Finanzie-

rung von Projekten verwendet, die sich 

positiv auf die Umwelt auswirken, wie z. 

B. die Finanzierung erneuerbarer Ener-

gien oder energieeffizienter Gebäude. 

Um Anreize für diese Art Investition zu 

schaffen, wenden wir bei der Berech-

nung der eigenen Emissionen für grüne 

Anleihen einen prozentualen Faktor an 

(derzeit 10 %). Dies ist im Allgemeinen 

ein konservativer Ansatz und wird so 

Null-Ziel streben wir bis 2025 eine Reduzierung der 

Scope 1 +2 CO2e-Emissionen bei Aktien und Unter-

nehmensanleihen um 25 % im Vergleich zu 2019 an. 

Darüber hinaus bestehen Ziele für Kapitalanlagen, 

die nicht direkt in unserer Kontrolle liege wie z. B. Pri-

vate-Equity-Fonds oder Private-Debt-Investitionen. 

Hierzu gilt:  

a. Transparenz: Berichterstattung über den CO2-Fuß-

abdruck als ausdrückliches Ziel  

b. Neue Investitionen: Phase-in der Netto-Null-Ziele  

c. Vorhandene Vermögenswerte: Engagement-Ansatz  

 

AIM organisiert regelmäßige Deep-Dive-Meetings, in 

denen die Dekarbonisierungsleistung unserer Asset 

Manager anhand der festgelegten Zwischenziele über-

wacht und diskutiert wird. Da die THG-Reduktionsziele 

für 2025 auf Gruppenebene bereits erreicht sind, 

wurde die gesamte Bandbreite der Zwischenziele im 

Jahr 2023 aktualisiert und neue Zwischenziele für 2030 

definiert. Infolgedessen wurden die quantitativen THG 

Reduktions-Zwischenziele in Bezug auf Umfang und 

Ambitionsniveau auf Gruppenebene erweitert: 

 

1. Absolutes THG-Emissionsreduktionsziel für bör-

sennotierte Unternehmen (Unternehmensanlei-

hen und Aktien) um 50 % im Vergleich zu 2019 

(Auswirkungen: Scope-1- und Scope-2-Treibhaus-

gasemissionen) 

2. Zielvorgabe für die Verringerung der Emissionsin-

tensität für alle börsennotierten und nicht börsen-

notierten Unternehmen (z. B. Private Equity) um 

50 % gegenüber der Emissionsintensität im Jahr 

2019 

3.  THG-Emissions-intensi-

tät der Unternehmen, in 

die investiert wird 

THG-Emissionsintensität 

der Unternehmen, in die 

investiert wird 

148,1 met-

rische Ton-

nen CO2e 

pro Millio-

nen Euro 

Umsatz 

614,3 met-

rische Ton-

nen CO2e 

pro Millio-

nen Euro 

Umsatz 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Explanatory_Notes_2023-web.pdf
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lange angewandt, bis die tatsächlich fi-

nanzierten Emissionen grüner Anleihen 

von unseren Datenlieferanten oder Ver-

mögensverwaltern verfügbar sind. 

Grüne Anleihen werden durch eine ent-

sprechende Kennzeichnung von Daten-

anbietern identifiziert. 

 

Die Daten und die Methodik unserer 

CO2e-Bilanz nach Scope 1+2 Emissionen 

unterliegen der Rechnungslegung mit 

angemessener Sicherheit („reasonable 

assurance“). 

 

 

 

Für nicht börsennotierte Unternehmen ist die Erhe-

bung von Emissionsdaten noch nicht abgeschlossen, 

sodass wir nicht im Voraus wissen, wie viele unserer 

Portfoliounternehmen und indirekten Investitionen 

über Fonds in den kommenden Jahren bis 2030 Daten 

liefern können. Da die Datenerfassung mit Unsicher-

heit behaftet ist, können wir kein genaues absolutes 

Ziel für die Reduzierung der Treibhausgasemissionen 

unseres gesamten Unternehmensportfolios festlegen. 

Eine Intensitätskennzahl dagegen ist nicht von der Da-

tenerfassung abhängig, da die absoluten THG-Emissio-

nen durch die jeweilige Summe der Kapitalanlage ge-

teilt werden. Aus diesem Grund werden bis 2030 so-

wohl ein gesamtes Reduktionsziel als auch ein intensi-

tätsbasiertes Ziel verfolgt. Darüber hinaus hat sich die 

Allianz verpflichtet, gemeinsam mit ihren Vermögens-

verwaltern für Direktinvestitionen in nicht börsenno-

tierte Emittenten mit einer Kohlenstoffintensität von 

über 100tCO2e pro Mio. EUR (sogenannte „High Emit-

ters“) gesonderte Vorgehen zu entwickeln, bei denen 

wissenschaftsbasierte Transformationsziele im Fokus 

stehen.  

 

Unser Ziel ist es, die Transformation von Unterneh-

men im Zement- und Stahlsektor zu finanzieren, die 

auf eine 1,5-Grad-Welt ausgerichtet sind und klar defi-

nierte Dekarbonisierungsstrategien haben. Die Ze-

ment- und Stahlsektoren gehören zu den unverzicht-

baren Sektoren für die Transformation der gesamten 

Wirtschaft. Führende Unternehmen kommen auf die 

neue „Allianz Stahl und Zement-Klimaliste“ (Klima-

liste). Für neue Investitionen in diese Unternehmen 

gibt es ein gesondertes THG-Emissionsbudget, um In-

vestitionen zu ermöglichen. Zu den Auswahlkriterien 
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für die Klimaliste gehören a) verschiedene Schwellen-

werte, die auf der Bewertung der TPI Carbon Perfor-

mance und der Managementqualität beruhen, b) Bes-

seres Rating als unser MSCI ESG-Scoring-Schwellen-

wert, c) Bestehen des DNSH und der Good Gover-

nance Practice Screenings. Die Anzahl der Unterneh-

men pro Sektor ist auf zehn begrenzt, um nur echte 

Branchen-führer zu berücksichtigen. Weitere Informa-

tionen finden Sie unter Allianz Intermediate Climate 

Target Setting 2030. 

 

Derzeit sind keine quantitativen Reduktionsziele für 

Scope-3-Emissionen gesetzt, da es Probleme mit der 

Vergleichbarkeit, Abdeckung, Transparenz und Zuver-

lässigkeit der Daten gibt. Wir beobachten die Offenle-

gung von Scope-3 Emissionen über Sektoren hinweg 

genau und bemühen uns im Rahmen einer Scope 3 

NZAOA-Arbeitsgruppe einen systematischeren Ansatz 

für die Berücksichtigung von Scope 3 zu entwickeln.  

2. Sektorale Zwischenziele:  

Die Allianz hat auf Konzernebene sektorale Zwischen-

ziele für ausgewählte emissionsintensive Sektoren im 

eigenen Anlageportfolio festgelegt, die drei Arten von 

Maßnahmen zur Unterstützung unseres Gesamtziels 

für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen aus-

lösen werden: sektorale Verpflichtungen, Ausschlüsse 

und der Wechsel von Nachzüglern zu führenden Unter-

nehmen beim Klimaschutz innerhalb der jeweiligen 

Sektoren. Der Umfang der sektorspezifischen Maßnah-

men wurde erweitert und umfasst nun auch den Stahl- 

und Automobilsektor im Jahr 2023. 

Durch die Festlegung von Sektorzielen können wir die 

Verbindung zwischen den Emissionsreduktionen des 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Explaining-Allianz-Intermediate-Climate-Target-Setting-2030-for-Proprietary-Investments.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Explaining-Allianz-Intermediate-Climate-Target-Setting-2030-for-Proprietary-Investments.pdf
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Gesamtportfolios und den sektoralen Effizienzsteige-

rungen verbessern.. Die meisten Unternehmen haben 

sich noch keine Scope-3 Reduktionsziele gesetzt, was 

die Überprüfung von Fortschritten derzeit erschwert. 

Mit Hilfe von Sektorzielen beziehen wir die Scope-3-

Emissionen von Unternehmen, in die wir investieren, 

in unsere Dekarbonisierungsmaßnahmen ein. Um das 

potenzielle Problem der Inkonsistenz oder Nichtver-

fügbarkeit von produktionsspezifischen und/oder 

Emissionsdaten zu lösen, die für die Berechnung von 

produktivitätsbasierten Kohlenstoffintensitätsmetri-

ken erforderlich sind, hat die Allianz den Anwendungs-

bereich für die sektoralen Zwischenziele wie folgt fest-

gelegt: Die Zielvorgaben beziehen sich auf Unterneh-

men, die im Datensatz der Transition Pathway Initia-

tive (TPI) enthalten sind, oder auf Unternehmen, die 

unter die Klassifizierung in der Allianz Erklärung zu Öl- 

und Gasgeschäftsmodellen mit der größten Kohlen-

wasserstoffproduktion (über 60 Millionen Barrel Ö-

läquivalentproduktion im Jahr 2020) oder der Allianz 

Erklärung zu kohlebasierten Geschäftsmodellen fallen. 

Bei der Festlegung des Anwendungsbereiches wurde 

sichergestellt, dass die einzelnen Sektoren weitgehend 

abgedeckt sind. Alle folgenden quantitativen Zielanga-

ben beziehen sich auf den Durchschnitt der abgedeck-

ten Unternehmen in den jeweiligen Sektoren, der im 

Dezember 2030 auf aggregierter Allianz Gruppen-

ebene erreicht werden soll. 

 

1. Öl und Gas (Abdeckung der Allianz O&G 100 Liste, 

siehe oben): 

https://www.transitionpathwayinitiative.org/sectors
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-oil-gas-business-models.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-oil-gas-business-models.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-coal-based-business-models.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-coal-based-business-models.pdf
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o Scope 1, 2 und 3 (Kat. 11) 43,07 gCO2e/MJ in 

Übereinstimmung mit dem IEA-Szenario 

"Netto-Null-Emissionen bis 2050“4 

o Netto-Null-Ziele für alle 3 Emissionsbereiche 

(Zieljahr 2025)  

2. Versorgungsunternehmen: 

o Scope 1 0,17 tCO2e/MWh in Übereinstimmung 

mit dem IEA-Szenario "Netto-Null-Emissionen 

bis 2050" (Deckung TPI, siehe oben) 

o Kohleausstieg (gemäß der Allianz-Leitlinie für 

kohlebasierte Geschäftsmodelle) 

3. Stahl (Deckung TPI, siehe oben): 

o Scope 1 und 2 1,18 tCO2e/t Stahl in Überein-

stimmung mit dem IEA-Szenario "Netto-Null-

Emissionen bis 2050“ 

4. Kraftfahrzeuge (Deckung TPI, siehe oben): 

o Scope 3 (Kat. 11) 41,68 gCO2e/km entspre-

chend dem IEA-Szenario "Netto-Null-Emissio-

nen bis 2050 

 

3. Engagement- Aktivitäten:  

Engagement ist ein sehr wichtiger Mechanismus, mit 

dem Asset Owner zum Übergang zu einer Netto-Null 

Wirtschaft beitragen können. Engagement-Zwischen-

ziele werden in Verbindung mit unseren Teilportfolio- 

und Sektorzielen festgelegt.  

 

Im Jahr 2023 hat die Allianz ihre 2025 Zielsetzung be-

reits erreicht (Engagement der 30 größten (nicht am 

1,5°C-Pfad- ausgerichteten) Emittenten im eigenen 

Anlageportfolio, Steigerung der Engagement-Aktivitä-

ten um 100 % und Teilnahme an allen NZAOA-Sekto-

ren und Asset Manager-Engagements). 

 
4 Netto-Null-Emissionen bis 2050-Szenario der Internationalen Energieagentur (IEA): Globales Energie- und Klimamodell - Analyse - IEA 

https://www.iea.org/reports/global-energy-and-climate-model/net-zero-emissions-by-2050-scenario-nze
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Daher wurden die folgenden Zwischenziele für 2030 

(vs. September 2023) für das eigene Anlageportfolio 

festgelegt:  

 

1. Engagement der Vermögensverwalter: Systemati-

sche Bewertung aller externen Vermögensverwal-

ter in Bezug auf Nachhaltigkeit und Erwartungska-

talog in Bezug auf Klimathemen mit obligatori-

schem Engagement, wenn Vermögensverwalter 

unter den jeweiligen Erwartungen liegen. Die Alli-

anz überprüft bereits regelmäßig die Best-Prac-

tice-Richtlinien der Aktien Asset Manager (z.B. die 

NZAOA-Richtlinien zu Best-Practice für Proxy Vo-

ting und Klima-Lobbying) und wirkt auf die Asset 

Manager ein. 

2. Multilaterale Engagements: Teilnahme an 30 mul-

tilateralen Engagements (mindestens die Hälfte 

davon mit Fokus auf Klimathemen). Um dieses Ziel 

zu erreichen, wird die Allianz kontinuierlich beste-

hende oder neue multilaterale Engagement-Initia-

tiven überprüfen.  

3. Bilaterales Engagement von Unternehmen: Enga-

gement von 15 Unternehmen bezüglich der Errei-

chung von Netto-Null-Emissionen. Der Schwer-

punkt liegt hierbei auf den größten THG-Emitten-

ten in den Allianz eigenen Anlageportfolien, die 

noch nicht von multilateralen Initiativen (z.B. 

CA100+) und von Engagement-Programmen zu Kli-

mathemen der internen Asset Managern abge-

deckt sind. 

 

4. Die Finanzierung der Transformation:  



 

 

 

 

11 

 

 

 

 

Wir suchen Investitionen in Wirtschaftstätigkeiten, die 

zur Eindämmung des Klimawandels und zu klima-

freundlichen Lösungen beitragen, z. B. spezielle Transi-

tion-Finance-Fonds und im Bereich Blended-Finance-

Ko-Investitionen an der Seite von Entwicklungsbanken 

in Infrastrukturprojekten für Erneuerbare Energien in 

Schwellenländern. Mit dem neuen Zwischenziel für Kli-

malösungen im Jahr 2023 legt die Allianz die Messlatte 

höher und konzentriert sich auf eine Untergruppe 

nachhaltiger Investitionen, die zur Dekarbonisierung 

wichtiger Wirtschaftssektoren beitragen und den Aus-

bau der Infrastruktur für erneuerbare Energien unter-

stützen. Die Allianz strebt an, die Investitionen in Cli-

mate Solutions bis 2030 um mindestens 20 Milliarden 

Euro gegenüber dem aktuellen Stand (37,1 Milliarden 

Euro zum 31.12.2023) zu erhöhen, vorbehaltlich be-

schränkender Umstände, beispielsweise aus dem 

Marktumfeld. Interne, anlageklassenspezifische Zwi-

schenziele werden das Gesamtziel der Gruppe unter-

stützen. Investitionen in Klimalösungen werden klassi-

fiziert als: a) nachhaltige Aktivitäten, die mit der EU-Ta-

xonomie für Klimaschutz und -anpassung übereinstim-

men, oder b) Investitionen, die der Allianz Definition 

gemäß SFDR Art. 2(17) entsprechen, zu einem ökologi-

schen Klimaschutzziel beitragen und ein DNSH- und 

Good-Governance-Screening bestehen, z.B. grüne An-

leihen, nachhaltige Forstwirtschaft oder Blended-Fi-

nance-Fonds. Investitionen in staatliche oder andere 

öffentliche Investitionen fallen nicht in den Geltungs-

bereich. 
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4. Engagement in Unter-

nehmen, die im Bereich 

der fossilen Brennstoffe 

tätig sind 

Anteil der Investitionen in 

Unternehmen, die im Be-

reich der fossilen Brenn-

stoffe tätig sind 

3,0 % 2,9 % Zur Berechnung des Anteils an Investitio-

nen in Unternehmen, die im Sektor der 

fossilen Brennstoffe tätig sind, berech-

nen wir die Summe aller Investitionen in 

Unternehmen, die Einkünfte aus fossilen 

Brennstoffen erzielen (einschließlich För-

derung, Verarbeitung, Lagerung und 

Transport von Erdölprodukten, Erdgas 

sowie thermischer und metallurgischer 

Kohle), und dividieren sie durch die ge-

samte Kapitalanlage in Marktwerten. 

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern und Datenlieferanten, um Da-

tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle nachteilige Aus-

wirkungen zu erweitern.  

Zur Dekarbonisierung unserer eigenen Kapitalanlage 

schränken wir Investitionen in bestimmte energiebezo-

gene Sektoren und Emittenten ein. Um den Übergang 

zu erneuerbaren Energien zu beschleunigen, schließen 

wir von diesen Beschränkungen Direkt-/Projektinvesti-

tionen in erneuerbare und kohlenstoffarme Energien 

aus, die durch eine klar definierte und gut geregelte 

Verwendung der Investitionen definiert sind. Dies er-

möglicht einen Dialog mit Unternehmen um mehr Pro-

jekte im Bereich der erneuerbaren und kohlenstoffar-

men Energien zu schaffen5. Die Sonderregelung um-

fasst auch nicht-fossile Energiespeichertechnologien 

und blauen Wasserstoff (unter der Voraussetzung, dass 

die Lebenszyklusemissionen des spezifischen Projekts 

nachweislich mit denen von grünem Wasserstoff ver-

gleichbar sind, was in einer Einzelfallprüfung nachge-

wiesen werden muss). Auch Investitionen in Unterneh-

men mit glaubwürdigen und öffentlichen Transitions-

strategien, die mit den wissenschaftlichen Pfaden zur 

Begrenzung der globalen Erwärmung auf 1,5°C verein-

bar sind (unabhängige Bewertungen der Ziele und Leis-

tungen durch Dritte zwingend erforderlich), werden in-

dividuell bewertet und freigestellt. Ein Unternehmen, 

das neue Kohleaktivitäten plant, ist aus unserer Sicht 

nicht auf einem 1,5°C Pfad ausgerichtet. Die Sonderre-

gelung für Projektinvestitionen in erneuerbare/kohlen-

stoffarme Energien, wie oben beschrieben, sind davon 

nicht betroffen. Die Ausnahmen erfordern eine vorhe-

rige Due-Diligence Prüfung in Bezug auf andere Nach-

haltigkeitsaspekte, wie beschrieben im internen Allianz 

Standard für die Integration von Nachhaltigkeit und im 

 
5 Zu den erneuerbaren/kohlenstoffarmen Energien gehören in diesem Zusammenhang Strom- und Wärmetechnologien auf der Grundlage von Bioenergie, Geothermie, grünem Wasserstoff (d.h. vollständig 
auf erneuerbaren Energien basierend), Wasserkraft, On-/Offshore-Windkraft, Solarenergie und Gezeitenenergie. 
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öffentlich zugänglichen Allianz Sustainability Integra-

tion Framework.  

 

Ausschluss von kohlebasierten Geschäftsmodellen6 :  

▪ Unternehmen, die 25 % oder mehr ihrer Einkünfte 

aus Kraftwerkskohle erzielen (Bergbauunterneh-

men und Kohledienstleister7);  

▪ Unternehmen, die 25 % oder mehr ihrer Stromer-

zeugung aus Kraftwerkskohle beziehen (Erzeuger) 

▪ Unternehmen, die neue Kapazitäten für Kohle-

kraftwerke oder neue Kohlefördermengen planen 

(z. B. Anlagen und Minen) (gilt für Versorgungsun-

ternehmen, Bergbauunternehmen und Kohle-

dienstleister);  

▪ Unternehmen, die über eine installierte Kapazität 

von mehr als 5 Gigawatt für thermische Kohle-

kraftwerke verfügen (gilt für Versorgungsunter-

nehmen) oder mehr als 10 Millionen Tonnen 

thermische Kohle jährlich abbauen (gilt für Berg-

bauunternehmen). 

▪ Die Schwellen werden schrittweise für den voll-

ständigen Ausschluss von Firmen mit kohlebasier-

ten Geschäftsmodellen in unserem Sicherungsver-

mögen bis spätestens 2040 adjustiert. Weitere 

Einzelheiten finden Sie hier.  

Ausschluss8 von ölsandbasierten Geschäftsmodellen: 

▪ Keine Finanzierung für Unternehmen mit mehr als 

20 % der Einnahmen aus Ölsand über alle Ge-

schäftsbereiche hinweg (10 % ab 31. Dezember 

2024). 

 
6 Ausschluss bedeutet: Veräußerung von Aktien und keine Wiederanlage von festverzinslichen Instrumenten. 
7 Dienstleister: z. B. kohlebezogene Betriebs- und Wartungsdienste, kohlebezogene Ingenieur- und Bauleistungen, Kohlehandel 
8 Ausschluss bedeutet: Veräußerung von Aktien und keine Wiederanlage von festverzinslichen Instrumenten. 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Sustainability-Integration-Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Sustainability-Integration-Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-coal-based-business-models.pdf
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▪ Beschränkungen bei der Finanzierung von Projek-

ten im Einklang mit der Öl- und Gaspolitik der Alli-

anz. Diese gelten sowohl für neue als auch für be-

stehende Projekte/bestehenden Betrieb. Wir wer-

den unsere Policy im Jahr 2025 weiter verschärfen. 

Es finden keine neuen Finanzierungen für folgende 

Projekte statt:  

o Exploration und Erschließung neuer Öl- 

und Gasfelder (Upstream) 

o Bau neuer Midstream-Infrastrukturen im 

Zusammenhang mit Erdöl,  

o Bau neuer Ölkraftwerke 

o Aktivitäten im Zusammenhang mit der 

Arktis (gemäß AMAP-Definition, mit Aus-

nahme von Tätigkeiten in norwegischen 

Gebieten) und Antarktis, Methan aus 

Kohleflözen, Schwerstöl und Ölsand so-

wie Tiefsee.  

 

Engagement auf Industrieebene: Um den Übergang zu 

einer kohlenstoffarmen Wirtschaft zu unterstützen, ge-

hen wir in unserem eigenen Anlageportfolio mit sekt-

oralen Zwischenzielen und mit Engagement Initiativen 

tief in Sektoren mit hohen Emissionen (z. B. Versor-

gungsunternehmen sowie Öl und Gas) hinein (siehe Of-

fenlegung unter PAI #1 - PAI #3). Wir werden unsere 

Beteiligung an kollaborativen Projekten wie CA100+ er-

höhen und die Aktivitäten des Sektors und der Vermö-

gensverwalter im Rahmen der NZAOA vorantreiben. 

5. Anteil des Energiever-

brauchs und der Energie-

erzeugung von nicht er-

neuerbarer Energie  

Anteil des Energiever-

brauchs und der Energie-

erzeugung der Unterneh-

men, in die investiert wird, 

aus nicht erneuerbaren 

67,2 % 66,6 % Für die Berechnung multiplizieren wir 

das Portfoliogewicht jedes Unterneh-

mens (in Marktwerten) mit dem Anteil 

des Unternehmens an nicht erneuerba-

In unserem eigenen Anlageportfolio schränken wir In-

vestitionen in bestimmte Sektoren und Emittenten ein, 

die mit kohle- und ölsandbasierten Geschäftsmodellen 

sowie mit Öl und Gas zu tun haben. Siehe dazu die Stra-

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-oil-gas-business-models.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz-Statement-oil-gas-business-models.pdf
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Energiequellen im Ver-

gleich zu erneuerbaren 

Energiequellen, ausge-

drückt in Prozent der ge-

samten Energiequellen 

rem Energieverbrauch und nicht erneu-

erbarer Energieerzeugung. Das Portfolio-

gewicht jedes Unternehmens wird be-

stimmt durch den Wert der Investition in 

Marktwerten dividiert durch unser eige-

nes Portfolio an Investitionen in Unter-

nehmen. Bei der Berechnung berücksich-

tigen wir nur die Unternehmen, für die 

wir Daten beziehen konnten, um zu ver-

meiden, dass wir bei fehlenden Daten 

von tatsächlich berichteten Nullwerten 

ausgehen.  

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern und Datenlieferanten, um Da-

tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle negative Auswir-

kungen zu erweitern. 

tegien unter PAI #4. Durch die Kombination von Enga-

gement und Sonderregelungen für zweckgebundene 

Direkt-/Projektinvestitionen in erneuerbare und koh-

lenstoffarme Energien wollen wir den Anteil der nicht-

erneuerbaren Energieerzeugung beeinflussen. 

Eine weitere wichtige Säule unserer Verpflichtung für 

eine Netto-Null-THG-Bilanz bei unseren eigenen Inves-

titionen sind unsere Investitionsstrategien für eine 

Netto-Null Wirtschaft. Wir verfügen über ein wachsen-

des globales Portfolio an Klimalösungen, einschließlich 

Investitionen in erneuerbare Energien, Energieinnova-

tionen und die Förderung der Transition zu einer Netto-

Null-Wirtschaft.  

6. Intensität des Energie-

verbrauchs nach klimain-

tensiven Sektoren 

Energieverbrauch in GWh 

pro Million EUR Umsatz 

der Unternehmen, in die 

investiert wird, aufge-

schlüsselt nach klimain-

tensiven Sektoren 

A - Land- 

und Forst-

wirtschaft, 

Fischerei: 

0,7 GWh 

pro Millio-

nen Euro 

Umsatz 

A - Land- 

und Forst-

wirtschaft, 

Fischerei: 

0,4 GWh 

pro Millio-

nen Euro 

Umsatz 

Für die Berechnung multiplizieren wir 

das Portfoliogewicht jedes Unterneh-

mens mit dem Energieverbrauch des Un-

ternehmens in GWh pro Million EUR Um-

satz und berechnen die Endsumme. Das 

Portfoliogewicht jedes Unternehmens 

wird bestimmt durch den Wert der In-

vestition in Marktwerten dividiert durch 

unser Portfolio an Investitionen in Unter-

nehmen. Bei der Berechnung berücksich-

tigen wir nur die Unternehmen, für die 

wir Daten beziehen konnten, um zu ver-

meiden, dass wir bei fehlenden Daten 

Siehe PAI #1-#3 für unsere klimabezogenen Zwischen-

ziele, die spezifische sektorale Ziele beinhalten. Basie-

rend auf den bisherigen Bestrebungen in klimaintensi-

ven Sektoren mit hohen Emissionen (Öl und Gas sowie 

Versorgungsunternehmen) haben wir den Geltungsbe-

reich 2023 auf die Sektoren Automobil und Stahl aus-

geweitet und setzen unser sektorbezogenes sowie sek-

torübergreifendes Engagement fort, wie oben und im 

Abschnitt Mitwirkungspolitik beschrieben. 

 

Investitionen in nicht börsennotierte Anlageklassen un-

terliegen zudem den Allianz ESG-Richtlinien und dem 

Weiterleitungsprozess für nicht börsennotierte Ver-

 B - Bergbau 

und Gewin-

nung von 

Steinen 

und Erden: 

1,3 GWh 

B - Bergbau 

und Gewin-

nung von 

Steinen 

und Erden: 

1,6 GWh 
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pro Millio-

nen Euro 

Umsatz 

pro Millio-

nen Euro 

Umsatz 

von tatsächlich berichteten Nullwerten 

ausgehen.  

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern und Datenlieferanten, um Da-

tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle negative Auswir-

kungen zu erweitern.  

mögenswerte, siehe Abschnitt Beschreibung der Stra-

tegien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren. 
 C – Verar-

beitendes 

Gewerbe / 

Herstellung 

von Waren: 

0,4 GWh 

pro Millio-

nen Euro 

Umsatz 

C – Verar-

beitendes 

Gewerbe / 

Herstellung 

von Waren: 

0,4 GWh 

pro Millio-

nen Euro 

Umsatz 

 D - Energie-

versor-

gung: 8,8 

GWh pro 

Millionen 

Euro Um-

satz 

D - Energie-

versor-

gung: 3,3 

GWh pro 

Millionen 

Euro Um-

satz 

 E - Wasser-

versor-

gung; Ab-

wasser- 

und Ab-

fallentsor-

gung und 

Beseitigung 

von Um-

weltver-

schmutzun-

gen: 0,6 

GWh pro 

Millionen 

E - Wasser-

versor-

gung; Ab-

wasser- 

und Ab-

fallentsor-

gung und 

Beseitigung 

von Um-

weltver-

schmutzun-

gen: 2,3 

GWh pro 

Millionen 
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Euro Um-

satz 

Euro Um-

satz 

 F - Bauge-

werbe/Bau: 

1,6 GWh 

pro Millio-

nen Euro 

Umsatz 

F - Bauge-

werbe/Bau: 

2,4 GWh 

pro Millio-

nen Euro 

Umsatz 

 G - Handel; 

Instandhal-

tung und 

Reparatur 

von Kraft-

fahrzeu-

gen: 0,3 

GWh pro 

Millionen 

Euro Um-

satz 

G - Handel; 

Instandhal-

tung und 

Reparatur 

von Kraft-

fahrzeu-

gen: 0,1 

GWh pro 

Millionen 

Euro Um-

satz 

 H - Verkehr 

und Lage-

rei: 0,8 

GWh pro 

Millionen 

Euro Um-

satz 

H - Verkehr 

und Lage-

rei: 0,6 

GWh pro 

Millionen 

Euro Um-

satz 

 L - Grund-

stücks- und 

Wohnungs-

wesen: 0,4 

GWh pro 

Millionen 

L - Grund-

stücks- und 

Wohnungs-

wesen: 0,4 

GWh pro 

Millionen 
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Euro Um-

satz 

Euro Um-

satz 

Biodiversität 7. Tätigkeiten, die sich 

nachteilig auf Gebiete mit 

schutzbedürftiger Bio-

diversität auswirken 

Anteil der Investitionen in 

Unternehmen, in die in-

vestiert wird, mit Standor-

ten/Betrieben in oder in 

der Nähe von Gebieten 

mit schutzbedürftiger Bio-

diversität, sofern sich die 

Tätigkeiten dieser Unter-

nehmen nachteilig auf 

diese Gebiete auswirken 

0,3 % 0,0 % Für die Berechnung bilden wir die 

Summe aller Investitionen in Unterneh-

men, die nach eigenen Angaben in oder 

in der Nähe von biodiversitätssensiblen 

Gebieten tätig sind und in Kontroversen 

mit schwerwiegenden oder sehr schwer-

wiegenden nachteiligen Auswirkungen 

auf die Umwelt verwickelt waren, und di-

vidieren diese Summe durch die gesamte 

Kapitalanlage in Marktwerten. 

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern und Datenlieferanten, um Da-

tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle negative Auswir-

kungen zu erweitern.  

Engagement mit ausgewählten Unternehmen: Im Jahr 

2021 wurde eine Ergänzung der internen Richtlinie „Al-

lianz ESG Functional Rule for Investments“9 vorgenom-

men, um speziell Emittenten im börsennotierten Anla-

geportfolio zu berücksichtigen, die unter dem Scoring-

Schwellenwert für Themen im Zusammenhang mit Bio-

diversität und Landnutzung liegen. Im Jahr 2023 haben 

wir unseren ESG-Scoring-Ansatz verbessert, indem wir 

die regulatorischen Anforderungen der SFDR zur syste-

matischen Berücksichtigung von PAI-Indikatoren in den 

Investitionsprozess integriert haben. Das neue Adverse 

Impact Steering (AIS)-Verfahren wird erstmals 2024 

eingeführt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Ab-

schnitt "Beschreibung der Strategien zur Feststellung 

und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswir-

kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren" und in den Enga-

gement Policies. 

 

Investitionen in nicht börsennotierte Anlageklassen un-

terliegen zudem den Allianz ESG-Richtlinien und dem 

Weiterleitungsprozess für nicht börsennotierte Ver-

mögenswerte, der auch eine Überprüfung von Bio-

diversitäts- und Umweltfaktoren umfasst, siehe Ab-

schnitt Beschreibung der Strategien zur Feststellung 

und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswir-

kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren. 

 
9 Ab dem 01.01.2024 umbenannt in "Funktionale Regel für Nachhaltigkeit bei Investitionen". Siehe Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-
haltigkeitsfaktoren. 
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Wasser 8. Emissionen in Wasser  Tonnen Emissionen in 

Wasser, die von den Un-

ternehmen, in die inves-

tiert wird, pro investierter 

Million EUR verursacht 

werden, ausgedrückt als 

gewichteter Durchschnitt 

0,3 metri-

sche Ton-

nen pro in-

vestierter 

Millionen 

Euro 

 

0,8 metri-

sche Ton-

nen pro in-

vestierter 

Millionen 

Euro 

 

Für die Berechnung der Wasseremissio-

nen einer Investition in unserem Portfo-

lio multiplizieren wir die Emissionen ei-

nes jeweiligen Unternehmens mit unse-

rem Anteil an dem jeweiligen Unterneh-

men. Dieser entspricht dem Verhältnis 

zwischen unserer Investition in das Un-

ternehmen (Aktien und/oder Anleihen) 

und dem gesamten Unternehmenswert. 

Wir berechnen unseren Wasseremissi-

ons-Fußabdruck pro investierter Millio-

nen Euro, indem wir die gesamten antei-

ligen Emissionen durch die gesamte Ka-

pitalanlage in Marktwerten dividieren. 

 

Wir befinden uns im ständigen Aus-

tausch mit unseren Vermögensverwal-

tern und Datenlieferanten, um Datenlü-

cken zu schließen und unser Verständnis 

für potenzielle negative Auswirkungen 

zu erweitern.  

Engagement mit ausgewählten Unternehmen: Im Jahr 

2021 wurde eine Ergänzung der internen Richtlinie „Al-

lianz ESG Functional Rule for Investments“10 vorgenom-

men, um speziell Emittenten innerhalb unseres eige-

nen Anlageportfolios zu berücksichtigen, die unter un-

serem Schwellenwert für toxische Emissionen und Ab-

fall liegen. 

Im Jahr 2023 haben wir unseren ESG-Scoring-Ansatz 

verbessert, indem wir die regulatorischen Anforderun-

gen der SFDR zur systematischen Berücksichtigung von 

PAI-Indikatoren in den Investitionsprozess integriert 

haben. Der neue AIS-Prozess wird erstmals 2024 einge-

führt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Abschnitt "Be-

schreibung der Strategien zur Feststellung und Gewich-

tung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren" und in den Engagement-

Richtlinien. 

 

Investitionen in nicht börsennotierte Anlageklassen un-

terliegen zudem den Allianz ESG-Richtlinien und dem 

Weiterleitungsprozess für nicht börsennotierte Ver-

mögenswerte, siehe Abschnitt Beschreibung der Stra-

tegien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren. 

Abfall 9. Anteil gefährlicher und 

radioaktiver Abfälle  

Tonnen gefährlicher und 

radioaktiver Abfälle, die 

von den Unternehmen, in 

die investiert wird, pro in-

0,9 metri-

sche Ton-

nen pro in-

vestierter 

0,8 metri-

sche Ton-

nen pro in-

vestierter 

Für die Berechnung der gefährlichen und 

radioaktiven Abfälle einer Investition in 

unserem Portfolio multiplizieren wir die 

Abfälle eines jeweiligen Unternehmens 

mit unserem Anteil an dem jeweiligen 

Engagement mit ausgewählten Unternehmen in unse-

rem eigenen Anlageportfolio: Im Jahr 2021 wurde eine 

Ergänzung der internen Richtlinie „Allianz ESG Functio-

nal Rule for Investments“11 vorgenommen, um speziell 

 
10 Ab dem 01.01.2024 umbenannt in "Funktionale Regel für Nachhaltigkeit bei Investitionen". Siehe Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren. 
11 Ab dem 01.01.2024 umbenannt in "Funktionale Regel für Nachhaltigkeit bei Investitionen". Siehe Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren. 
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vestierter Million EUR er-

zeugt werden, ausge-

drückt als gewichteter 

Durchschnitt 

Millionen 

Euro 

Millionen 

Euro 

Unternehmen. Dieser entspricht dem 

Verhältnis zwischen unserer Investition 

in das Unternehmen (Aktien und/oder 

Anleihen) und dem gesamten Unterneh-

menswert. Wir berechnen unseren ge-

fährliche-Abfälle-Fußabdruck pro inves-

tierter Millionen Euro, indem wir die ge-

samten anteiligen Abfälle durch die ge-

samte Kapitalanlage in Marktwerten di-

vidieren. 

 

Aufgrund von Problemen mit der Daten-

verfügbarkeit bezieht sich die vorlie-

gende Zahl nur auf gefährliche Abfälle. 

Wir befinden uns in kontinuierlichen Ge-

sprächen mit unseren Vermögensver-

waltern und Datenlieferanten, um Da-

tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle negative Auswir-

kungen zu erweitern.  

Emittenten in unserem börsennotierten Anlageportfo-

lio zu berücksichtigen, die unter unserem Schwellen-

wert für toxische Emissionen und Abfall liegen.  

Im Jahr 2023 haben wir unseren ESG-Bewertungspro-

zess verbessert, indem wir die regulatorischen Anfor-

derungen der SFDR zur systematischen Berücksichti-

gung von PAI-Indikatoren in den Investitionsprozess in-

tegriert haben. Der neue AIS-Prozess wird erstmals 

2024 eingeführt. Weitere Einzelheiten finden Sie im Ab-

schnitt Beschreibung der Strategien zur Feststellung 

und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswir-

kungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren" und in den Enga-

gement-Richtlinien. 

 

Im Jahr 2023 hat sich die Allianz Investment Manage-

ment der kollaborativen Initiative „Investor Initiative 

on Hazardous Chemicals“ (IIHC) angeschlossen. Die Ini-

tiative zielt darauf ab, die negativen Auswirkungen der 

Herstellung und Verwendung gefährlicher Chemikalien 

zu reduzieren, insbesondere von Chemikalien, die eine 

dauerhafte Wirkung auf die menschliche Gesundheit 

und die Umwelt haben. Das Hauptziel dieser Initiative 

ist es daher, mit den Unternehmen, in die investiert 

wird, in Kontakt zu treten, um die Offenlegung gefähr-

licher Chemikalien, eine zeitlich begrenzte Verpflich-

tung zum Ausstieg aus gefährlichen Chemikalien, eine 

Verlagerung hin zu einer Kreislaufstrategie und Ant-

worten auf Kontroversen, Rechtsstreitigkeiten und Re-

gulierung zu erreichen. 

 

Investitionen in nicht börsennotierte Anlageklassen un-

terliegen zudem den Allianz ESG-Richtlinien und dem 

Weiterleitungsprozess für nicht börsennotierte Ver-

mögenswerte, siehe Abschnitt Beschreibung der Stra-

tegien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten 
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nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren. 

INDIKATOREN IN DEN BEREICHEN SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE, BEKÄMPFUNG VON KORRUPTIONS UND BESTECHUNG 

Soziales und 

Beschäftigung 

10. Verstöße gegen die 

UNGC- Grundsätze und ge-

gen die Leitsätze der Orga-

nisation für wirtschaftliche 

Zusammenarbeit und Ent-

wicklung (OECD) für multi-

nationale Unternehmen 

 Anteil der Investitionen in 

Unternehmen, in die in-

vestiert wird, die an Ver-

stößen gegen die UNGC-

Grundsätze oder gegen 

die OECD- Leitsätze für 

multinationale Unterneh-

men beteiligt waren 

0,3 % 0,4 % Für die Berechnung bilden wir die 

Summe aller Investitionen in Unterneh-

men, die als nicht konform mit den 

UNGC-Prinzipien identifiziert wurden, 

geteilt durch die gesamte Kapitalanlage 

in Marktwerten.  

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern und Datenlieferanten, um Da-

tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle negative Auswir-

kungen zu erweitern.  

Engagement mit ausgewählten Unternehmen: Im Jahr 

2021 wurde eine Ergänzung der internen Richtlinie „Al-

lianz ESG Functional Rule for Investments“12 vorgenom-

men, um Emittenten innerhalb unseres eigenen Anla-

geportfolios besonders zu berücksichtigen, bei denen 

nach einer externen Bewertung des Ausmaßes, der 

Auswirkungen und der Schwere der Verstöße eine 

Nichteinhaltung der UNGC-Grundsätze festgestellt 

wird. Im Jahr 2023 haben wir unseren ESG-Bewertungs-

prozess verbessert, indem wir die regulatorischen An-

forderungen der SFDR zur systematischen Berücksichti-

gung von PAI-Indikatoren in den Investitionsprozess 

weiter integriert haben. Der neue AIS-Prozess wird 

erstmals 2024 eingeführt. Weitere Einzelheiten finden 

Sie im Abschnitt " Beschreibung der Strategien zur Fest-

stellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren" und in den 

Engagement-Richtlinien. 

 

Ebenso ist die Allianz SE seit 2011 den Grundsätzen für 

Verantwortungsbewusstes Investieren der Vereinten 

Nationen verpflichtet (UN Principles for Responsible In-

vestment, PRI). Dies unterstreicht unsere langfristigen 

Bemühungen, mit den Unternehmen, in die wir inves-

tieren, zusammenzuarbeiten, um die Umwelt zu schüt-

zen, die Menschen- und Arbeitsrechte zu wahren und 

gute Unternehmensführung zu fördern. Darüber hin-

11. Fehlende Prozesse und 

Compliance-Mechanismen 

zur Überwachung der Ein-

haltung der UNGC-Grunds-

ätze und der OECD-Leit-

sätze für multinationale 

Unternehmen 

 Anteil der Investitionen in 

Unternehmen, in die in-

vestiert wird, die keine 

Richtlinien zur Überwa-

chung der Einhaltung der 

UNGC- Grundsätze und 

der OECD-Leitsätze für 

multinationale Unterneh-

men oder keine Verfahren 

zur Bearbeitung von Be-

schwerden wegen Verstö-

ßen gegen die UNGC-

Grundsätze und OECD-

8,9 % 10,3 % Für die Berechnung bilden wir die 

Summe aller Investitionen in Unterneh-

men, bei denen festgestellt wurde, dass 

Richtlinien zur Überwachung der Einhal-

tung der UNGC-Prinzipien oder der 

OECD-Leitsätze für multinationale Unter-

nehmen oder an Beschwerdemöglichkei-

ten fehlen, und dividieren diese Summe 

durch die gesamte Kapitalanlage in 

Marktwerten. 

Um die Übereinstimmung mit PAI #11 

festzustellen wurde eine Datenanreiche-

rung entwickelt, die mehrere Datenquel-

 
12 Ab dem 01.01.2024 umbenannt in "Funktionale Regel für Nachhaltigkeit bei Investitionen". Siehe Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 
Nachhaltigkeitsfaktoren. 
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Leitsätze für multinatio-

nale Unternehmen einge-

richtet haben 

len kombiniert: UNGC-Unterzeichnersta-

tus des Unternehmens; Offenlegung des 

Unternehmens zur Einhaltung der OECD-

Leitlinien; Sorgfaltspflicht bei der Arbeit 

(ILO), Policy zur Korruptions- und Beste-

chungsbekämpfung (basierend auf der 

UN-Konvention gegen Korruption) und 

offengelegte Definition von Prozessen, 

Zielvorgaben oder Berichten über Er-

folge bei der Überwachung der Wirksam-

keit der Menschenrechtspolitik des Un-

ternehmens. 

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern und Datenlieferanten, um Da-

tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle negative Auswir-

kungen zu erweitern.  

aus engagiert sich die Allianz bei Advance, einer PRI-Ini-

tiative für kollaboratives Engagement zu Menschen-

rechten. 

 

Investitionen in nicht börsennotierte Anlageklassen un-

terliegen zudem den Allianz ESG-Richtlinien und dem 

Weiterleitungsprozess für nicht börsennotierte Ver-

mögenswerte, siehe Abschnitt Beschreibung der Stra-

tegien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren. 

12. Unbereinigtes ges-

chlechtsspezifisches Ver-

dienstgefälle 

Durchschnittliches unbe-

reinigtes geschlechtsspezi-

fisches Verdienstgefälle 

bei den Unternehmen, in 

die investiert wird 

16,1 % 13,3 % Für die Berechnung multiplizieren wir 

das Portfoliogewicht jedes Unterneh-

mensmit dem unbereinigten ge-

schlechtsspezifischen Verdienstabstand 

des Unternehmens und berechnen die 

Endsumme. Das Portfoliogewicht jedes 

Unternehmens wird bestimmt durch den 

Wert der Investition in Marktwerten di-

vidiert durch unser Portfolio an Investiti-

onen in Unternehmen. Bei der Berech-

nung berücksichtigen wir nur die Unter-

nehmen, für die wir Daten beschaffen 

konnten, um zu vermeiden, dass wir bei 

fehlenden Daten von tatsächlich berich-

teten Nullwerten ausgehen.  

Trotz aller Bemühungen schränkt die Datenverfügbar-

keit den Grad der Berücksichtigung spezifischer nach-

teiliger Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren, wie 

des unbereinigten geschlechtsspezifischen Lohngefäl-

les, ein. Bezüglich der Messgröße von PAI #12 halten 

wir die Sensibilisierung und die Erhöhung der Transpa-

renz derzeit für entscheidend und fordern daher von 

unseren Vermögensverwaltern entsprechende Infor-

mationen an. Vor dem Hintergrund der unzureichen-

den Datenabdeckung, des fehlenden methodischen 

Konsenses in der Berichterstattung von Unternehmen 

und abweichender Berichterstattung durch lokale Ge-

setzgebung (britische vs. globale Offenlegung) ist es un-

ser Ziel, langfristig vergleichbare Informationen auf der 
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Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern und Datenlieferanten, um Da-

tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle negative Auswir-

kungen zu erweitern.  

Grundlage der gesamten Geschäftstätigkeit der Unter-

nehmen zu erhalten und nicht wie bislang nach briti-

scher Regulierung auf Ebene von Tochterunternehmen 

von Konzernen). Im Rahmen unserer Anlagestrategie 

berücksichtigen wir die zugrundeliegenden nachteili-

gen Nachhaltigkeitsfaktoren "Soziales und Beschäfti-

gung" im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsintegration 

für börsennotierte Anlagen und arbeitnehmerbezo-

gene Themen in unseren ESG-Richtlinien und unserem 

Weiterleitungsprozess  für nicht börsennotierte Anla-

gen (für Details siehe Abschnitt Beschreibung der Stra-

tegien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten 

nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfakto-

ren.  

13. Geschlechtervielfalt in 

den Leitungs- und Kon-

trollorganen 

Durchschnittliches Ver-

hältnis von Frauen zu 

Männern in den Leitungs- 

und Kontrollorganen der 

Unternehmen, in die in-

vestiert wird, ausgedrückt 

als Prozentsatz aller Mit-

glieder der Leitungs- und 

Kontrollorgane 

33,9 % 33,6 % Für die Berechnung multiplizieren wir 

das Portfoliogewicht jedes Unterneh-

mens mit dem Prozentsatz der weibli-

chen Mitglieder in den Vorständen des 

Unternehmens und berechnen die end-

gültige Summe. Das Portfoliogewicht je-

des Unternehmens wird bestimmt durch 

den Wert der Investition in Marktwerten 

dividiert durch unser Portfolio an Investi-

tionen in Unternehmen. Bei der Berech-

nung berücksichtigen wir nur die Unter-

nehmen, für die wir Daten beschaffen 

konnten, um zu vermeiden, dass wir bei 

fehlenden Daten von tatsächlich berich-

teten Nullwerten ausgehen. 

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern und Datenlieferanten, um Da-

Bei Investitionen sehen wir die Sensibilisierung und Er-

höhung der Transparenz als entscheidenden ersten 

Schritt und fordern daher von Vermögensverwaltern 

Informationen über die Geschlechtervielfalt in den Vor-

ständen der investierten Unternehmen an. Unser Ziel 

ist es, vergleichbare Informationen für unser gesamtes 

Portfolio an Unternehmen zu erhalten. Im Rahmen un-

serer Anlagestrategie berücksichtigen wir die zugrun-

deliegenden nachteiligen Nachhaltigkeitsfaktoren "So-

ziales und Beschäftigung" im Rahmen unserer Nachhal-

tigkeitsintegration für börsennotierte Anlagen und ar-

beitnehmerbezogene Themen in unseren ESG-Richtli-

nien und unserem Weiterleitungsprozess  für nicht 

börsennotierte Anlagen (siehe Abschnitt  Beschreibung 

der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der 

wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren). 
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tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle negative Auswir-

kungen zu erweitern.  

Bei unseren Investitionen sehen wir die Sensibilisie-

rung und Erhöhung der Transparenz als entscheiden-

den ersten Schritt und fordern daher von unseren Ver-

mögensverwaltern Informationen über die Geschlech-

tervielfalt in den Vorständen der investierten Unter-

nehmen an. Unser Ziel ist es, vergleichbare Informati-

onen für unser gesamtes Portfolio an Unternehmen zu 

erhalten. Im Rahmen unserer Anlagestrategie berück-

sichtigen wir die zugrundeliegenden nachteiligen 

Nachhaltigkeitsfaktoren "Soziales und Beschäftigung" 

im Rahmen unserer Nachhaltigkeitsintegration für 

börsennotierte Anlagen und arbeitnehmerbezogene 

Themen in unseren ESG-Richtlinien und unserem Wei-

terleitungsprozess für nicht börsennotierte Anlagen 

(siehe Abschnitt Beschreibung der Strategien zur Fest-

stellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren). 

 

Für Investitionen in Aktien, die von Allianz Global Inves-

tors (AGI) verwaltet werden, hat AGI in ihren Richtlinien 

für die Stimmrechtsvertretung Schwellenwerte für die 

Geschlechtervielfalt im Vorstand festgelegt. Einzelhei-

ten dazu finden Sie hier.  

14.  Engagement in um-

strittenen Waffen (Anti-

personenminen, Streumu-

nition, chemische und bio-

logische Waffen) 

 Anteil der Investitionen in 

Unternehmen, in die in-

vestiert wird, die an der 

Herstellung oder am Ver-

kauf von umstrittenen 

Waffen beteiligt sind 

0,0 % 0,0 % Für die Berechnung bilden wir die 

Summe aller Investitionen in Unterneh-

men, die an der Herstellung oder am Ver-

kauf von umstrittenen Waffen beteiligt 

sind, und dividieren diese Summe durch 

die gesamte Kapitalanlage in Marktwer-

ten. 

 

Wir vermeiden nachteilige Auswirkungen in unserem 

eigenen Anlageportfolio, indem wir alle Investitionen 

in Unternehmen ausschließen13, die an der Entwick-

lung, Produktion, Wartung und dem Handel mit verbo-

tenen und nuklearen Waffen beteiligt sind, gemäß den 

folgenden internationalen Abkommen: 

o Anti-Personen-Landminen gemäß Artikel 2 des 

Übereinkommens über das Verbot des Einsatzes, 

der Lagerung, der Herstellung und dem Vertrieb 

 
13 Ausschlüsse gelten nicht für indexgebundene Instrumente, indexgebundene strukturierte Produkte und Seed Money. Außerdem wenden wir die Ausschlüsse für Publikumsfonds bestmöglich an. 

https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents#keypolicydocumentsandreports


 

 

 

 

25 

 

 

 

 

Umstrittene Waffen sind definiert als 

Waffen, die in den Anwendungsbereich 

der folgenden internationalen Überein-

kommen fallen:  

▪ Ottawa-Übereinkommen (Antiper-

sonenminen) 

▪ Übereinkommen über Streumuni-

tion (Streumunition/Bomben) 

▪ Übereinkommen über biologische 

Waffen und Toxinwaffen (biologi-

sche Waffen) 

▪ Chemiewaffenübereinkommen 

(Chemiewaffen) 

 

 

von Anti-Personen-Landminen und über deren 

Vernichtung (Ottawa Treaty) 

o Streumunition gemäß Artikel 2 der Convention on 

Cluster Munitions 

o Biologische und toxische Waffen gemäß Artikel I 

des Übereinkommens über das Verbot der Ent-

wicklung, Herstellung und Lagerung bakteriologi-

scher (biologischer) Waffen und toxischer Waffen 

und über deren Vernichtung (Biological Weapons 

Convention) 

o Chemische Waffen gemäß Artikel II des Überein-

kommens über das Verbot der Entwicklung, Her-

stellung, Lagerung und Anwendung chemischer 

Waffen und über deren Vernichtung (Chemical 

Weapons Convention) 

o Die Allianz Versorgungskasse VVaG schließt Unter-

nehmen aus, die laut externem Datenanbieter an 

Atomwaffenprogrammen außerhalb des Nuklea-

ren Nichtverbreitungsvertrages beteiligt sind. 

 

 

Indikatoren für Investitionen in Staaten und supranationale Organisationen 

 

 Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Aus-

wirkungen 

Messgröße Auswir-

kungen 

2023 

Auswir-

kungen 

2022 

Erläuterung Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum 

Umwelt 15. Treibhausgasintensität Treibhausgasintensität der 

Länder, in die investiert 

wird 

492,7 me-

trische 

Tonnen 

CO2e pro 

Millionen 

Euro BIP 

505,1 me-

trische 

Tonnen 

CO2e pro 

Millionen 

Euro BIP 

 

Zur Berechnung multiplizieren wir das 

Gewicht jedes Landes in unserem Portfo-

lio an Staatsanleihen mit dem Verhältnis 

der gesamten THG-Emissionen des Staa-

tes in Relation zu seinem BIP und berech-

nen die Endsumme. Das Portfolioge-

wicht jedes Landes wird durch den Wert 

Im Rahmen der NZAOA wird an einer Methodik für 

Emissionsreduktion von Staatsanleihen gearbeitet. So-

bald die Empfehlung der NZAOA veröffentlich wurde, 

werden wir innerhalb von 12 Monaten Ziele für diese 

Anlageklasse festlegen.  
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der Investition dividiert durch unser 

Portfolio an Staatsanleihen bestimmt. 

Wir nutzen für den Wert der Investition 

in Anlehnung an unseren Berechnungs-

ansatz für anteilige Emissionen aus 

Staatsanleihen den Buchwert. Wir be-

rücksichtigen nur die Länder, für die wir 

THG-Daten beziehen konnten, um zu 

vermeiden, dass wir bei fehlenden Daten 

von tatsächlich berichteten Nullwerten 

ausgehen.  

 

Wir folgen den PCAF-Empfehlungen zur 

Berechnung von anteiligen Emissionen 

aus Staatsanleihen und verwenden die 

THG-Emissionen Scope 1, 2 und 3 ohne 

Landnutzung, Landnutzungsänderung 

und Forstwirtschaft (LULUCF). Die 

Hauptgründe dafür sind die große Unsi-

cherheit bei den LULUCF-Daten und die 

Tatsache, dass es keinen allgemein aner-

kannten Standard für die Bilanzierung 

von LULUCF-Emissionen gibt. Außerdem 

haben LULUCF-Emissionen das Potenzial, 

die Gesamttrends der Schlüsselsektoren, 

die zur globalen Erwärmung beitragen, 

zu verzerren. Wir planen, langfristig den 

CO2e-Fußabdruck von Staaten unter Ein-

beziehung von LULUCF zu berechnen. 

 

Das BIP stammt aus der Datenbank der 

Weltbank. Aus Gründen (a) der Län-

derabdeckung, (b) der Aktualität der Da-

ten und (c) der Datenqualität verwenden 

Die Dekarbonisierung erfordert ein gemeinsames Han-

deln aller Beteiligten. Es ist von entscheidender Bedeu-

tung, Staaten zu unterstützen, die auf 1,5° C ausgerich-

tete Ziele haben, damit sie die richtigen Grenzen und 

Anreize für Unternehmen und Bürger:innen setzen 

können, um diese zu erreichen. Daher verwenden wir 

in unserer Methodik für nachhaltige staatliche Investi-

tionen die Daten der Nichtregierungsorganisation Net-

Zero Tracker, um Staaten zu identifizieren, die gesetz-

lich verankerte Netto-Null Ziele für 2050, Klima- oder 

Kohlenstoffneutralität haben. Nur diese Staaten wer-

den als nachhaltig eingestuft.  
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wir eine Datenanreicherung für Emissi-

onsdaten, die nur Produktionsemissio-

nen berücksichtigt, und beziehen die Da-

ten aus der UNFCCC, PRIMAP und der 

OECD-Datenbank. 

Soziales 16. Länder, in die inves-

tiert wird, die gegen sozi-

ale Bestimmungen versto-

ßen 

Anzahl der Länder, in die 

investiert wird, die nach 

Maßgabe internationaler 

Verträge und Übereinkom-

men, der Grundsätze der 

Vereinten Nationen oder, 

falls anwendbar, nationa-

ler Rechtsvorschriften ge-

gen soziale Bestimmungen 

verstoßen (absolute Zahl 

und relative Zahl, geteilt 

durch alle Länder, in die 

investiert wird) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,0 1,8 Wir überprüfen die Menschenrechtssitu-

ation in einem Land mit dem Allianz Hu-

man Rights Risk Score, der im Jahr 2022 

entwickelt wurde. Anhand eines Schwel-

lenwerts wird die Anzahl der Länder er-

mittelt, die gegen soziale Bestimmungen 

verstoßen. Auf der Grundlage der Allge-

meinen Erklärung der Menschenrechte 

der Vereinten Nationen (z. B. Recht auf 

Freiheit, Gleichheit, Bildung, Verbot von 

Folter usw.) bewerten die Experten der 

Allianz das Menschenrechtsrisiko eines 

Landes, indem sie Informationen von 

Nichtregierungsorganisationen sowie in-

terne Expertise nutzen.  

 

 

Wir beschränken Investitionen in Staatsanleihen von 

Ländern, die mit schwerwiegenden Menschenrechts-

problemen und erheblichen Problemen bei deren Be-

wältigung verbunden sind. Zusätzlich zu ESG-Ratings 

von externen Datenanbietern überprüfen wir die Men-

schenrechtssituation in einem Land mit dem Allianz Hu-

man Rights Risk Score. Staatliche Emittenten, die den 

Scoring-Schwellenwert unterschreiten, werden von 

Neuinvestitionen ausgeschlossen. Für bestehende In-

vestitionen wird ein Desinvestitionsplan entwickelt.  

 

Weitere Informationen zum Ansatz der Allianz Gruppe 

im Bereich Menschenrechte in Abschnitt 04.2. des Alli-

anz Group Corporate Sustainability Report 2023 und 

Abschnitt Bezugnahme auf international anerkannte 

Standards in diesem Dokument.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1,6% 2,4 % 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2023-web.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2023-web.pdf
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Indikatoren für Investitionen in Immobilien 

 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Aus-

wirkungenv 

Messgröße Auswir-

kungen 

2023 

Auswir-

kungen 

2022 

Erläuterung Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum 

Fossile 

Brennstoffe 

17. Engagement in fossilen 

Brennstoffen durch die In-

vestition in Immobilien 

 Anteil der Investitionen in 

Immobilien, die im Zusam-

menhang mit der Gewin-

nung, der Lagerung, dem 

Transport oder der Her-

stellung von fossilen 

Brennstoffen stehen 

0,0 % 0,0 % Zur Berechnung des Anteils an fossilen 

Brennstoffen in unseren Immobilienan-

lagen berechnen wir die Summe aller In-

vestitionen in Immobilienanlagen, die im 

Zusammenhang mit der Gewinnung, der 

Lagerung, dem Transport oder der Her-

stellung von fossilen Brennstoffen ste-

hen, und dividieren diese Summe durch 

das Immobilienportfolio (in Marktwer-

ten).  

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern, um Datenlücken zu schließen 

und unser Verständnis für potenzielle 

negative Auswirkungen zu erweitern.  

Im Rahmen unserer Verpflichtung, die THG-Emissionen 

unseres eigenen Portfolios bis 2050 auf Netto-Null zu 

reduzieren, streben wir an, unser Immobilienportfolio 

bis 2025 auf einen 1,5-Grad-Pfad auszurichten. Wir su-

chen unter anderem nach "Leuchtturm"-Pilotprojekten 

und gruppenweiten Initiativen der Allianz. Zu diesen 

Initiativen gehören die Beschaffung von zertifiziertem 

Ökostrom und Investitionen in die erneuerbare Ener-

gieerzeugung vor Ort sowie Energieeffizienzmaßnah-

men wie z.B. die Installation von LED-Beleuchtung. 

Durch die Verbesserung der Energieeffizienz und den 

Ersatz traditioneller Energiequellen durch kohlenstoff-

arme Alternativen gestalten wir unsere Gebäude für 

die Zukunft um. Unser Hauptaugenmerk liegt auf dem 

CO2e-Fußabdruck und der Energieeffizienz, aber wir 

achten auch auf die Unternehmensführung sowie auf 

Sozial- und Well-being Standards. Jede neue Kapitalan-

lage muss eine sehr gute Umwelt- oder Nachhaltig-

keitszertifizierung (z. B. BREEAM oder LEED) aufweisen. 

Ebenfalls für die Finanzierung von wohnwirtschaftli-

chen Gebäuden berücksichtigen wir Energieeffizienz-

klassen im Neugeschäft, beispielsweise bieten wir 

keine Finanzierung ohne Sanierung für Energieeffi-

zienzklassen G und H . Für Investitionen in Immobilien-

fonds und europäische gewerbliche Immobilienkredite 

(EU CREL) werden drei Komponenten verlangt:  

Energieeffizienz 18.  Engagement in Immo-

bilien mit schlechter Ener-

gieeffizienz 

Anteil der Investitionen in 

Immobilien mit schlechter 

Energieeffizienz 

44,4 % 43,4 % Zur Berechnung des Engagements unse-

res Portfolios in energieineffizienten Im-

mobilienanlagen berechnen wir die 

Summe aller Engagements in Immobi-

lienanlagen, die als energieineffizient 

identifiziert wurden, und dividieren 

diese Summe durch das Immobilienport-

folio (in Marktwerten). 
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Gemäß den regulatorischen Vorgaben 

stufen wir Vermögenswerte als energie-

ineffizient ein, wenn: 

▪ das vor dem 31.12.2020 gebaute 

Gebäude einen Energieausweis 

(EPC) der Klasse C oder schlechter 

hat 

▪ das nach dem 31.12.2020 gebaute 

Gebäude einen schlechteren Pri-

märenergiebedarf als Niedrigs-

tenergiegebäude (NZEB) hat 

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern, um Datenlücken zu schließen 

und unser Verständnis für potenzielle 

negative Auswirkungen zu erweitern.  

a. Transparenz: Berichterstattung über den CO2e-Fuß-

abdruck als ausdrückliches Ziel  

b. Neue Investitionen: Phase-in der Netto-Null Ziele 

und für EU CREL: Ziele, die an den 1,5ºC-Pfaden des 

CRREM ausgerichtet sind 

c. Bestehende Vermögenswerte: Engagement-Ansatz 

 

Wir versuchen unsere Partner und Mieter davon zu 

überzeugen, unserem Beispiel zu folgen und aktive Ver-

änderungen herbeizuführen. Beispielsweise setzen wir 

uns für "grüne Mietverträge" ein, die Bestimmungen 

zur Verringerung der Umweltauswirkungen enthalten.  

 

Im Allgemeinen unterliegen Immobilien als Investitio-

nen in nicht börsennotierte Anlageklassen in unserem 

eigenen Anlageportfolio auch den Allianz ESG-Richtli-

nien und dem Weiterleitungsprozess  für nicht börsen-

notierte Vermögenswerte, siehe Abschnitt Beschrei-

bung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung 

der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nach-

haltigkeitsfaktoren. 
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Weitere Indikatoren für die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 

 

Zusätzliche Klima- und sonstige Umweltindikatoren 

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird 

KLIMA- UND SONSTIGE UMWELTINDIKATOREN 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Aus-

wirkungen 

Messgröße Auswirkun-

gen 2023 

Auswirkun-

gen 2022 

Erläuterung Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum 

Emissionen 4. Investitionen in Unter-

nehmen ohne Initiativen 

zur Verringerung der Koh-

lenstoffemissionen 

Anteil der Investitionen in 

Unternehmen, in die in-

vestiert wird, ohne Initiati-

ven zur Reduzierung der 

Kohlenstoffemissionen, 

die auf die Einhaltung des 

Pariser Abkommens abzie-

len 

5,0 % 8,1 % Zur Berechnung bilden wir die Summe al-

ler Investitionen in Unternehmen ohne 

Initiativen zur Verringerung der Kohlen-

dioxidemissionen, die auf die Einhaltung 

des Pariser Abkommens abzielen, und di-

vidieren diese Summe durch die gesamte 

Kapitalanlage in Marktwerten. Um fest-

zustellen, ob die Initiativen der Unter-

nehmen mit dem Pariser Abkommen 

übereinstimmen, haben wir eine Daten-

anreicherung entwickelt, die auf wissen-

schaftlichen, unabhängigen Bewertun-

gen basiert: Science Based Targets Initia-

tive (Ziele) und Transition Pathway Initi-

ative's carbon performance assessment 

(2050: „1.5 Degrees“, „Below 2 

Degrees“, „Paris Pledges“). Für Investiti-

onen in nicht börsennotierte Unterneh-

men fordern wir Informationen von un-

seren Vermögensverwaltern an. 

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

Im Rahmen unserer Verpflichtung, die THG-Emissio-

nen unseres eigenen Portfolios bis 2050 auf Netto-Null 

zu reduzieren, werden wir unsere Portfoliounterneh-

men dabei unterstützen, Anreize schaffen und sie ver-

pflichten, Dekarbonisierungspfade einzuschlagen, die 

mit dem 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens im Ein-

klang stehen. Unser vierteiliger Ansatz zur Festlegung 

von Netto-Null Zielen, der unter anderem explizit En-

gagement-Maßnahmen vorsieht, die darauf abzielen, 

die größten THG-Emittenten auf Netto-Null-Emissions-

pfade zu bringen ist unter PAI #1 beschrieben. 

Wie unter PAI #4 und PAI #5 ausgeführt, wollen wir den 

Übergang von fossilen Brennstoffen zu erneuerbaren 

Energien unterstützen, indem wir Unternehmen mit 

glaubwürdigen und öffentlichen Transitionsstrategien, 

die mit den wissenschaftlichen Pfaden zur Begrenzung 

der globalen Erwärmung auf 1,5°C vereinbar sind und 

durch unabhängige Bewertungen von Ziel und Perfor-

mance durch Dritte bestätigt werden, von unseren 

energiebezogenen Ausschlüssen ausnehmen. Bewer-

tungsgrundlage dieser Sonderregelungen sind die öf-

fentlichen Verpflichtungen von Unternehmen zum 

Kohleausstieg und der entsprechenden langfristigen 
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waltern und Datenlieferanten, um Da-

tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle negative Auswir-

kungen zu erweitern.  

Transitionsstrategien, anlagenbezogener Stilllegungs-

pläne und deren bisheriger Umsetzung sowie der THG-

Reduktionsziele auf Unternehmensebene. Die verwen-

deten Datenquellen überschneiden sich mit unserem 

freiwilligen PAI-Indikator und umfassen den Climate 

Action 100+ Net-Zero Company Benchmark, Carbon 

Tracker, die Transition Pathway Initiative, die Global 

Coal Exit List und die Science Based Targets Initiative. 

In Abschnitt Bezugnahme auf international anerkannte 

Standards finden Sie weitere Informationen zu unseren 

Initiativen und Maßnahmen, z.B. wie Allianz sich enga-

giert, um die CA100+ Net-Zero Company Benchmark14 

bei den Unternehmen einzuführen, mit denen Allianz 

im Dialog ist, und wie Allianz die Initiative bei der brei-

teren Bereitstellung dieses Mess- und Tracking-Tools 

unterstützt.  

Zusätzliche Indikatoren für die Bereiche Soziales und Beschäftigung, Achtung der Menschenrechte, Bekämpfung von Korruption und Bestechung 

Indikatoren für Investitionen in Unternehmen, in die investiert wird 

INDIKATOREN FÜR DIE BEREICHE SOZIALES UND BESCHÄFTIGUNG, ACHTUNG DER MENSCHENRECHTE, BEKÄMPFUNG VON KORRUPTION UND BESTECHUNG 

Nachhaltigkeitsindikator für nachteilige Aus-

wirkungen 

Messgröße Auswir-

kungen 

2023 

Auswir-

kungen 

2022 

Erläuterung Ergriffene und geplante Maßnahmen und Ziele für den 

nächsten Bezugszeitraum 

Bekämpfung 

von Korruption 

und Bestechung 

15. Fehlende Maßnahmen 

zur Bekämpfung von Kor-

ruption und Bestechung  

Anteil der Investitionen in 

Unternehmen, die keine 

Maßnahmen zur Bekämp-

fung von Korruption und 

Bestechung im Sinne des 

3,0 % 3,9 % Zur Berechnung bilden wir die Summe al-

ler Investitionen in Unternehmen, bei 

denen festgestellt wurde, dass sie keine 

Antikorruptions- und Anti-Korruptions-

richtlinien im Sinne des Übereinkom-

Die Corporate-Governance und Business Ethics-Prakti-

ken der Unternehmen, in die wir investieren, sind eine 

wichtige Säule im ESG-Scoring-Ansatz für börsenno-

tierte Anlagen sowie Teil unseres Kontroversen-Moni-

torings bei der Nachhaltigkeitsintegration in börsenno-

 
14 Die Benchmark umfasst wichtige Indikatoren zur Messung der Fortschritte von Unternehmen im Hinblick auf einen 1,5°C-Pfad und zur transparenten Berichterstattung über ihre Fortschritte. 
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Übereinkommens der Ver-

einten Nationen gegen 

Korruption eingerichtet 

haben 

mens der Vereinten Nationen gegen Kor-

ruption haben, und dividieren diese 

Summe durch die gesamte Kapitalanlage 

in Marktwerten. 

 

Wir befinden uns im kontinuierlichen 

Austausch mit unseren Vermögensver-

waltern und Datenlieferanten, um Da-

tenlücken zu schließen und unser Ver-

ständnis für potenzielle negative Auswir-

kungen zu erweitern.  

tierte Anlagen. Im ESG-Scoring werden alle Unterneh-

men nach ihrer Aufsicht und ihrem Umgang mit ge-

schäftsethischen Problemen wie Betrug, Fehlverhalten 

von Führungskräften, Korruption, Geldwäsche oder 

Kartellverstößen bewertet.15 Im Jahr 2023 haben wir 

unseren Prozess für die Integration von Nachhaltigkeit 

in börsennotierte Anlagen ausgebaut, indem wir die re-

gulatorischen Anforderungen der SFDR zur systemati-

schen Berücksichtigung von PAI-Indikatoren in den In-

vestitionsprozess weiter integriert haben. Einer der 

Auslöser bleibt ein ESG-Scoring unterhalb des Schwel-

lenwerts. Der neue AIS-Prozess wird erstmals im Jahr 

2024 initiiert. 

Für mehr Details siehe Abschnitt „Beschreibung der 

Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wich-

tigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltig-

keitsfaktoren. 

 

Darüber hinaus werden Unternehmen mit schwerwie-

genden Risiken in Bezug auf gute Governance-Prakti-

ken in den Auswahlprozess für das Engagement einbe-

zogen. Wenn unzureichende Governance-Praktiken 

mehr als drei Jahre in Folge fortbestehen und/oder der 

Engagement-Prozess gescheitert ist, werden Unterneh-

men aus dem Allianz- Portfolien ausgeschlossen.  

 

Investitionen in nicht börsennotierte Anlageklassen un-

terliegen zudem den Allianz Nachhaltigkeits-Richtlinien 

und dem Weiterleitungsprozess für nicht börsenno-

tierte Vermögenswerte, der auch eine Überprüfung der 

Pläne/Systeme/Verfahren zur Bekämpfung von Beste-

chung und Korruption umfasst, siehe Abschnitt Be-

 
15 ESG-Branchenkarte zur Wesentlichkeit - MSCI 

https://www.msci.com/our-solutions/esg-investing/esg-industry-materiality-map
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schreibung der Strategien zur Feststellung und Gewich-

tung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf 

Nachhaltigkeitsfaktoren.  

 

 

 

Beschreibung der Strategien zur Feststellung und Gewichtung der wichtigsten nachteiligen Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren 
 
Um die wichtigsten nachteiligen Auswirkungen von Investitionsentscheidungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu identifizieren und zu bewerten, berücksichtigen wir mehrere Indikatoren, je nach ihrer 

Wesentlichkeit für die jeweilige Investition. Die Eintrittswahrscheinlichkeit und die Schwere der PAI, einschließlich ihres potenziell irreversiblen Charakters, wird durch die Festlegung sektoraler und 

absoluter Zwischenziele berücksichtigt. Dabei wird der Tatsache Rechnung getragen, dass einige Sektoren für bestimmte PAI wichtiger sind als andere (insbesondere für PAI im Umweltbereich), während 

für andere PAI alle Sektoren gleichermaßen relevant sind und daher die gleichen Standards gelten sollten (z. B. Einhaltung des UNGC). Für die PAI, die wir als besonders schwerwiegend erachten, haben 

wir Ausschlusskriterien oder Investitionsbeschränkungen festgelegt (siehe oben; z. B. Ausschlusskriterien für fossile Brennstoffe bei PAI Nr. 4 und kontroverse Waffen bei PAI Nr. 16). 

Darüber hinaus hat sich die Allianz SE zu mehreren strategischen Initiativen verpflichtet, die sich unter anderem mit dem Klimaschutz befassen und unseren Ansatz zur Vermeidung potenzieller nachteiliger 

Auswirkungen stärken. Insbesondere unterstützt die Allianz den Wandel zu einer klimafreundlichen Wirtschaft mit einem ehrgeizigen Nachhaltigkeitsansatz für unsere Geschäftsbereiche und Aktivitäten. 

Der Finanzsektor spielt eine entscheidende Rolle, um eine kohlenstoffarme Zukunft zu ermöglichen. Der vom Menschen verursachte Klimawandel ist eine der größten globalen Herausforderungen unserer 

Zeit und hat bereits weitreichende negative Folgen verursacht. Er hat ebenfalls zu weitreichenden Verlusten für Natur und Menschen geführt. Verschiedene menschliche und natürliche Systeme werden 

über die Grenzen ihrer Anpassungsfähigkeit hinaus belastet. Irreversible Schäden sind daher bereits eingetreten. Um diese Entwicklungen zu stoppen, wurde im Pariser Abkommen von 2015 das Ziel 

festgelegt, die globale Erwärmung bis zum Ende des Jahrhunderts auf maximal 1,5 °C zu begrenzen. Asset Owner können zur Transformation der Weltwirtschaft und der Finanzsysteme beitragen, indem 

sie die Dekarbonisierungsbemühungen der Unternehmen, in die investiert wird, und die Reduzierung der Treibhausgasemissionen (THG-Emissionen) in der realen Welt vorantreiben. Als Gründungsmit-

glied der von den Vereinten Nationen ins Leben gerufenen Net-Zero Asset Owner Alliance (NZAOA) setzt sich die Allianz SE für ehrgeizige Dekarbonisierungsstrategien und die Finanzierung dieser durch 

die Industrie ein. Wir verpflichten uns, bis 2050 in unserem eigenen Anlageportfolio Netto-Null THG-Emissionen zu erreichen. Im Einklang mit unserer Verpflichtung haben wir "Investitionen in Unterneh-

men ohne Initiativen zur Verringerung der Kohlenstoffemissionen" als einen der beiden zusätzlichen Indikatoren ausgewählt. Darüber hinaus wird als zusätzlicher sozialer Indikator "Fehlen einer Antikor-

ruptions- und Anti-Bestechungspolitik" ausgewählt. Alle Unternehmen sind anfällig für Korruption, und das Schadenspotenzial ist beträchtlich. Folglich sind Richtlinien zur Korruptions- und Bestechungs-

bekämpfung, die mit dem Übereinkommen der Vereinten Nationen gegen Korruption im Einklang stehen, eine entscheidende Grundlage für verantwortungsvolle Geschäftspraktiken. Bei der Auswahl 

haben wir auch die Datenqualität und -abdeckung berücksichtigt.  

 

Die Allianz Klimaziele basieren auf dem von der NZAOA entwickelten Zielsetzungsprotokoll. Das Protokoll deckt mehrere Anlageklassen und die Sektoren mit den höchsten Emissionen in der Wirtschaft 

ab. Die Allianz arbeitet kontinuierlich mit der NZAOA zusammen, um Methoden zur Messung der Performance im Zusammenhang mit dem Klimawandel und zur Festlegung geeigneter Ziele für verschie-

dene Anlageklassen und Sektoren zu definieren, die direkt mit den PAI-Kennzahlen für THG-Emissionen in Anhang I verknüpft sind. 

 

Ab 2024 ist der Eckpfeiler des übergreifenden Nachhaltigkeitsansatzes der Allianz der Allianz Standard for Integration of Sustainability (ASIS), der die Nachhaltigkeitselemente des Allianz Standard for 

Reputational Risk Management (AS RRIM) ersetzt, welcher seit 2013 in Kraft war. Der ASIS, wie zuvor der AS RRIM, definiert unsere ESG-Richtlinien („ESG Sensitive Business Guidelines”), die Liste der 

sensiblen Länder („Sensitive Countries List“) sowie den Weiterleitungsprozess für nicht börsennotierte Vermögenswerte (“ESG Referral Process”). Eine weitere Integration in die Geschäftsprozesse der 

Allianz wird durch die Bezugnahme dieser in der Allianz Functional Rule for Sustainability in Investments erreicht. Die ESG Sensitive Business Guidelines und der ESG Referral Process gelten für alle 

https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/resources/
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Investitionen in nicht börsennotierte Anlageklassen (z.B. Immobilien, Infrastruktur, erneuerbare Energien und Private Equity). Bei Investitionen in börsennotierte Anlageklassen (handelbare Aktien und 

Anleihen) integriert die Allianz Nachhaltigkeitsfaktoren durch die in der Sustainability FR festgelegten Anforderungen. Darüber hinaus werden externe (Geschäfts-)Partner, wie z.B. externe Vermögens-

verwalter, durch das Allianz Sustainability Integration Framework über die ESG-Richtlinien informiert. Das ESG Integration Framework bietet Transparenz über unsere nachhaltigkeitsbezogenen Prozesse 

und Richtlinien. Die Allianz hat 2023 die fünfte Version des Rahmenwerks veröffentlicht, die hier öffentlich zugänglich ist und vom ESG-Board der Allianz Gruppe genehmigt wurde. Die internen Asset-

Management-Einheiten der Allianz haben darüber hinaus eigene Prozesse, Regeln und Governance für die Integration von Nachhaltigkeit in ihre Investmentaktivitäten entwickelt. Operative Einheiten und 

globale Linien implementieren ebenfalls spezifische Standards und Regeln zur ESG-Integration für ihre jeweilige Organisationseinheit.  

 

Die Rahmenwerke werden von uns regelmäßig auf etwaigen Aktualisierungsbedarf überprüft und gegebenenfalls angepasst. 

 

 

 Allianz Standard For Reputational Risk Manage-

ment (AS RRIM) 

Allianz Standard für die Integration von 

Nachhaltigkeit (ersetzt die Nachhaltig-

keitskomponenten des ASRRIM ab 2024) 

Allianz Functional Rule for Sustainability in 

Investments (ehemals Allianz ESG Func-

tional Rule for Investments) 

Datum, an dem das  

Leitungsorgan des  

Finanzmarktteilnehmers die 

Richtlinien genehmigt hat 

 

Version 5.5 

Genehmigt durch den Finanz- und Risikoausschuss 

der Gruppe: 17.07.2020   

Zur Kenntnis genommen durch den Vorstand der 

Allianz SE: 03.12.2020 

Die Richtlinie “Management für Reputationsrisi-

ken”, welche den AS RRIM für Allianz Versorgungs-

kasse VVaG für anwendbar erklärt, wurde durch 

den Ressortvorstand der Allianz Versorgungskasse 

VVaG in der Version 1.1 am 10.12.2020 genehmigt 

und fachlich freigegeben in der Version 1.1 durch 

den Fachbereichsleiter der Risikomanagement-

funktion am 01.12.2020. 

(Aktualisierte Version 5.5: Genehmigt durch den Fi-

nanz- und Risikoausschuss der Gruppe: 

29.03.2023; Zur Kenntnis genommen durch den 

Vorstand der Allianz SE: 20.06.2023) 

 

Version 1.0  

Genehmigt durch Allianz SE Vorstands-

mitglied Dr. G. Thallinger und Group 

Sustainability Board: 17.11.2023  

Zur Kenntnis genommen vom Vorstand 

der Allianz SE: 07.12.2023  

 

Version 5.0 

Genehmigt durch Allianz SE Vorstandsmit-

glied Dr. G. Thallinger: 09.05.2022 

Genehmigt durch den Finanz- und Risiko-

ausschuss der Allianz Gruppe: 31.05.2022 

Die Richtlinie “Vorgaben zu ALM/SAA, Asset 

Manager Management, ESG, Derivaten”, 

welche die ESG Functional Rule for Invest-

ments für die Allianz Versorgungskasse 

VVaG für anwendbar erklärt, wurde durch 

den Vorstand der Allianz Versorgungskasse 

VVaG am 22.09.2023 genehmigt. 

 

Für die Allianz Gruppe wurde die ESG Func-

tional Rule for Investments durch die Func-

tional Rule Sustainability in Investments 

(Version 1.0) abgelöst. Die Implementie-

rung für die Allianz Versorgungskasse VVaG 

steht noch aus.  

 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
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Wie die Verantwortung für die 
Umsetzung dieser Richtlinien 
im Rahmen der organisatori-
schen  
Strategien und Verfahren ver-

teilt wird 

Die Allianz Versorgungskasse VVaG hat das Investment Management über einen Funktionsausgliederungsvertrag auf die Allianz SE und diese wiederum per 

Subdelgation auf die Allianz Investment Management SE (AIM) übertragen. Die Kapitalanlageziele und die grundlegende Kapitalanlagestrategie der Allianz 

Versorgungskasse VVaG werden vom Vorstand auf Basis der Ergebnisse der Analysen zum Asset-Liability-Management in der Strategischen Asset Allocation 

(SAA) verabschiedet und von AIM unter Berücksichtigung der innerbetrieblichen Anlagerichtlinien für die Kapitalanlage in ein konkretes Zielportfolio trans-

formiert. 

Nachhaltigkeitsprozesse in 

Richtlinien 

ESG-Richtlinien und Weiterleitungsprozess für nicht börsennotierte Vermögenswerte, Sensible Berei-

che und Länder, ESG-Ausschlussrichtlinien 

 

Integration von Nachhaltigkeit in börsenno-

tierte Anlagen / ESG-Scoring-Ansatz, ESG-

Integration, systematischer Engagement-

Ansatz, ESG-Ausschlussrichtlinien, Manda-

tierung, Auswahl und Überprüfung von Ver-

mögensverwaltern, Integration von regula-

torischen Anforderungen, Allianz Klimaziele 

und Risikomanagement im Bereich Klima-

wandel 

 

Die oben beschriebenen spezifischen Maßnahmen zur Vermeidung nachteiliger Auswirkungen werden durch unsere übergreifenden ESG-Ansätze ergänzt, die die große Vielfalt der Anlageklassen, in die 

wir investieren, und die unterschiedlichen Anlageprozesse abdecken. Um nachteilige Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren zu identifizieren, zu bewerten, zu priorisieren und zu vermeiden oder 

abzuschwächen, wenden wir folgende Methoden an und entwickeln diese stetig weiter: 

 

▪ Auswahl, Beauftragung und Überwachung von Vermögensverwaltern: Für den Großteil unseres Sicherungsvermögens beauftragen wir Vermögensverwalter (z. B. AllianzGI und PIMCO) mit der Durch-

führung der Investitionen. Unsere Portfolio-Ziele können ohne die enge Zusammenarbeit und Unterstützung der Vermögensverwalter nicht erreicht werden. Wir wählen und beauftragen Vermö-

gensverwalter, die ihre Aktivitäten mit unseren langfristigen Nachhaltigkeitsinteressen in Einklang bringen. Um dies zu fördern, haben wir Mindesterwartungen und systematische Verpflichtungs- 

und Überwachungspraktiken für Vermögensverwalter definiert. Wir verlangen von allen Vermögensverwaltern, die in unserem Auftrag investieren, dass sie Nachhaltigkeitsaspekte in ihre Investitions- 

und Stewardship-Verfahren, sowohl bei öffentlichen als auch bei nicht börsennotierten Anlagen, integrieren. Vermögensverwalter müssen die Mindestverpflichtung erfüllen, PRI-Unterzeichner zu 

sein16 und über qualifizierte ESG-Richtlinien zu verfügen, einschließlich verbindlicher Anforderungen an die Erfüllung dieser Richtlinien (z.B. ESG-Governance-Struktur mit klaren Rollen und Zustän-

digkeiten, ESG-spezifische Grundsätze, nach denen der Vermögensverwalter handelt und über Investitionen entscheidet, und Berücksichtigung der regulatorischen Anforderungen). Über 99 % unseres 

Vermögens werden von Vermögensverwaltern verwaltet, die diese Mindestanforderung erfüllen. Die Anlagefunktion prüft und bewertet systematisch die Nachhaltigkeitsansätze externer Vermö-

gensverwalter, einschließlich ihrer klimabezogenen Strategien und ihres Dekarbonisierungsansatzes. Für bestehende Mandate werden mindestens jährlich ESG-spezifische Überprüfungssitzungen 

mit den Vermögensverwaltern abgehalten. Der Zweck dieser Überprüfungen ist es, die ESG-Richtlinien der Vermögensverwalter, ihre Anwendung und die damit verbundenen Prozesse zu bewerten. 

Die Dialoge konzentrieren sich auf 1) Governance-Strukturen, um klare Verantwortlichkeiten für die Überwachung von Nachhaltigkeitsfragen, systematische Überwachungsansätze für Nachhaltig-

keitsrisiken und -chancen sicherzustellen, 2) Stewardship-Aktivitäten, um sicherzustellen, dass die Nachhaltigkeitsziele mit unseren Interessen übereinstimmen, und 3) Engagementansätze um eine 

Verbesserung der Nachhaltigkeitspraktiken in den Unternehmen zu gewährleisten. Wenn wir mit Vermögensverwaltern zusammenarbeiten, die in einem Bereich ihres Ansatzes hinterherhinken, aber 

 
16 Gemäß den PRI-Grundsätzen verpflichten sich die Unterzeichner unter anderem dazu, "ESG-Aspekte in die Investitionsanalyse und Entscheidungsprozesse einzubeziehen". 
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unsere Gesamterwartungen erfüllen, setzen wir Erwartungen für Verbesserungen und überwachen ihre Fortschritte. Dies ist ein entscheidender Schritt auf dem Weg zu unserem Ziel, eine positive 

Wirkung in der Praxis zu erzielen und strategische Nachhaltigkeitsthemen proaktiv anzugehen.  

Weitere Informationen über den PAI-Ansatz von AllianzGI finden Sie hier. Weitere Informationen über den PAI-Ansatz von PIMCO finden Sie hier. 

▪ Nachhaltigkeitsintegration in börsennotierte Anlagen (wie Staatsanleihen, Unternehmensanleihen und öffentliche Aktien): Im Jahr 2023 hat die Allianz im Zuge stetiger Weiterentwicklung der 

Umsetzung regulatorischer Anforderungen den bestehenden ESG-Scoring Ansatz erweitert: Basierend auf Nachhaltigkeitsdaten von MSCI ESG Research in Verbindung mit interner Recherche 

werden wesentliche negative Auswirkungen analysiert. Der neue Adverse Impact Steering (AIS) -Prozess wurde entwickelt, um wesentliche Nachhaltigkeitsrisiken und wesentliche negative 

Auswirkungen auf Nachhaltigkeitsfaktoren systematisch in unserem Anlageentscheidungsprozess für das Allianz -eigene Anlageportfolio zu bewerten und zu managen. Der bisherige ESG-

Scoring-Ansatz wurde noch im Berichtszeitraum 2023 angewandt 

ESG-Scoring-Ansatz: Die ESG-Ratings von Unternehmen basieren auf der Analyse der Schlüsselfaktoren aus den Bereichen Umwelt, Soziales und Unternehmensfüh rung, die für jeden Sektor 

als wesentlich erachtet werden. Dazu gehören die wichtigsten negativen Auswirkungen wie Treibhausgasemissionen, Biodiversität, Menschenrechte, Arbeitsrichtlinien und Corporate Gover-

nance. Unternehmen mit einem niedrigen ESG-Score werden mit hohen, ungesteuerten ESG-Risiken und gravierenden nachteiligen Auswirkungen in Verbindung gebracht. Aus diesem Grund 

werden für jede Region klare Schwellenwerte für die ESG-Ratings festgelegt, die durch die untersten 10 % der bewerteten Unternehmen innerhalb des jeweiligen MSCI -Rating-Universums 

bestimmt werden, unterhalb derer Anlagen als "unter dem Schwellenwert" eingestuft werden. Um diese Unternehmen zu identifizieren, nutzt das Scoringverfahren eine ESG-Mindestschwelle. 

Ein Vermögensverwalter muss bei der Analyse aktueller Investitionen in einem Portfolio und bei der Auswahl neuer Investiti onen den ESG-Score und den maßgeblichen Schwellenwert der 

Investition berücksichtigen. Das bedeutet, dass Investitionen in Emittenten unter dem festgelegten Schwellenwert zu vermeiden  sind. Dies gilt für bestehende Investitionen, Reinvestitionen 

und neue Investitionen. Falls ein Vermögensverwalter Investitionen unter dem festgelegten Schwellenwert hält, tritt eine „Comply or Exp lain“-Klausel in Kraft. Die Vermögensverwalter müssen 

diese Investitionen in mindestens jährlich stattfindenden Review-Meetings mit AIM begründen. Außerdem unterzieht die Allianz Emittenten unter dem festgelegten Schwellenwert in ihrem 

Portfolio einem systematischen, zielgerichteten und zeitlich begrenzten Engagementprozess. Ein solches Engagement wird von Fa ll zu Fall entweder von AIM und/oder dem jeweiligen Vermö-

gensverwalter durchgeführt. Einzelheiten zum Engagementansatz werden weiter unten unter B beschrieben. Nähere Einzelheiten zu m ESG-Scoring finden Sie im ESG Integration Framework in 

Kapitel 3.6. 

▪ Der AIS-Prozess ist erstmals im Jahr 2024 initiiert worden und erweitert den "Comply or Explain"-Ansatz des ESG-Scorings um den folgenden Prozess: AIM prüft die Unternehmen im eigenen 

Anlageportfolio der Allianz-Einheiten auf Unterschreitung von vordefinierten Schwellenwerten (zusätzlich zu ESG -Ratings, z.B. Biodiversitäts- und Landnutzungs-Ratings, Nichteinhaltung der 

UNGC Principles oder Good Governance Practice). Nach Diskussion und Bewertung dieser Unternehmen werden intern und in enger Z usammenarbeit mit unseren Vermögensverwaltern 

weitere Maß-nahmen vereinbart. Mögliche Maßnahmen sind: keine Einschränkung nach Wesentlichkeitsprüfung und Aufnahme des Unternehmens in die interne Beobachtungsliste 

/Watchlist, Restriktionen (Veräußerung von Aktien und keine Neu- oder Wiederanlage von festverzinslichen Instrumenten) oder Engagement mit konkreten V erbesserungszielen. Derartige 

Maßnahmen werden von Fall zu Fall entweder von AIM und/oder dem jeweiligen Vermögensverwalter durchgeführt. Einzelheiten zum Engagement-Ansatz werden weiter unten im Abschnitt 

Mitwirkungspolitik unter B beschrieben. 

 

▪ Nachhaltigkeitsintegration ESG-Richtlinien und Weiterleitungsprozess für nicht börsennotierte Anlagen in unserem eigenen Anlageportfolio: Anlagegeschäfte in nicht börsennotierte Anlageklassen 

wie Immobilien, Infrastruktur oder Private Placements unterliegen speziellen Bewertungskriterien: Sensible Sektoren und die dazugehörigen Richtlinien für sensible Geschäfte sowie die Liste der 

sensiblen Länder und Menschenrechte. Diese Richtlinien wurden 2013 für sensible Geschäftsbereiche, die von uns als besonders exponiert gegenüber potenziellen ESG-Risiken und nachteiligen 

https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents
https://www.pimco.com/us/en/investment-strategies/sustainable-investing
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
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Auswirkungen eingestuft wurden, verfasst. Zu diesen Geschäftsbereichen zählen beispielsweise Öl und Gas, Bergbau und Landwirtschaft. Die Allianz Gruppe hat im Dialog mit Nichtregierungsorgani-

sationen sowie in einem fortwährenden Prozess zur Einbeziehung interner Interessengruppen entsprechende Richtlinien erarbeitet. Diese basieren auf internationalen Best-Practice-Standards und 

umfassen Aspekte nachteiliger Auswirkungen auf die Biodiversität, Schutzgebiete und lokale Gemeinschaften sowie Menschenrechtsverletzungen. Die verpflichtende Anwendung der ESG-Richtlinien 

bei allen Anlagegeschäften in den definierten Geschäftsbereichen gewährleistet, dass potenzielle nachteilige Auswirkungen erkannt und weiter geprüft werden. Jede Richtlinie enthält Kriterien, die 

im Zusammenhang mit einer bestimmten Transaktion überprüft werden, um zu entscheiden, ob die Transaktion dediziert von ESG- und Risikoexperten auf Allianz-Gruppenebene geprüft werden 

muss. Zu den Informationen und Daten, die für die Überprüfung der ESG-Kriterien herangezogen werden, gehören beispielsweise öffentlich zugängliche Quellen, ESG-spezifische Datenanbieter sowie 

von Kunden, Maklern, Mitversicherern und/oder Investoren bereitgestellte Informationen. Bei den ESG-Richtlinien handelt es sich nicht um Ausschlusskriterien, sondern um Kriterien, die allen 

beteiligten Parteien dabei helfen, festzustellen, ob die Transaktion potenziell sensibel ist und daher weitergeleitet werden muss. Das Ergebnis der Due-Diligence-Prüfung bestimmt das weitere 

Vorgehen: a) Bei einem negativen Prüfungsergebnis muss der Vermögensverwalter die Anlagemöglichkeit ablehnen. b) Bei einem positiven Prüfungsergebnis, d.h. keine Verletzung von Ausschluss-

kriterien, keine wesentlichen nachhaltigkeitsbezogenen negativen Risiken und Auswirkungen, kann der Vermögensverwalter mit der Transaktion in Übereinstimmung mit der geltenden Anlagepolitik 

und dem Entscheidungsprozess fortfahren. c) Wird ein wesentliches, nicht mitigiertes Risiko oder eine wesentliche Auswirkung festgestellt, wird der Weiterleitungsprozess eingeleitet. Weitere Ein-

zelheiten zu den ESG-Leitlinien und den in den einzelnen Geschäftsbereichen behandelten Themen finden Sie in Kapitel 3.4 des Sustainability Integration Framework . Eine Übersicht über die ESG-

Bezüge und Bewertungen im Jahr 2022 finden Sie im Nachhaltigkeitsbericht der Allianz Gruppe, S. 28 (Tabelle ESG-3).  

 

Auch für Anlageklassen außerhalb des PAI-Berichtsumfangs berücksichtigen wir PAI in den Investitionsentscheidungsprozessen mit konkreten Reduktionszielen und integrieren, wo relevant, PAI-metrische 

Beschränkungen für unsere neuen Investitionen. So hat die Allianz beispielsweise für 2021 Zwischenziele für Eigenkapital- und Fremdkapital-Infrastrukturinvestitionen eingeführt. Diese Ziele sehen vor: a) 

vollständige Transparenz über die finanzierten Emissionen bis spätestens Ende 2023 für alle Investitionen, b) für direkte Eigenkapitalinvestitionen eine absolute Kohlenstoffreduzierung von 28 % bis Ende 2025, 

c) neue Direktinvestitionen (Eigenkapital und Fremdkapital) in stark emittierende Anlagen nur dann, wenn ein auf 1,5°C ausgerichteter Dekarbonisierungsplan vorliegt, und d) schrittweise Einführung von 

Netto-Null-Zielen für neue Fondsinvestitionen bis Ende 2024. Als Teil der Zwischenziele für das Jahr 2030 hat die Allianz ebenfalls für alle Unternehmen, einschließlich Infrastrukturanlagen, ein zusätzliches 

Zwischenziel von -50 % Emissionsintensität im Vergleich zu 2019 festgelegt. 

 

Datenquellen, Qualitätskontrollen und Fehlermarge innerhalb unserer Methodik 

Angesichts der großen Unterschiede in der Datenverfügbarkeit bei den Messgrößen für nachteilige Auswirkungen (wie von den EU-Aufsichtsbehörden definiert) und in den Anlageklassen führen wir kontinuier-

lich Gespräche mit unseren Vermögensverwaltern und Datenanbietern, um Datenlücken zu schließen, unser Verständnis potenzieller nachteiliger Auswirkungen zu erweitern und nach neuen Datenquellen zu 

suchen. Unsere Methoden zur Bewertung und Vermeidung von nachteiligen Auswirkungen hängen von der Verfügbarkeit und Qualität der Daten ab. Daher kombinieren wir verschiedene Datenquellen für 

gelistete und nicht gelistete Datenlieferungen. Dabei geben wir den von den Unternehmen berichteten Daten den Vorrang. Derzeit verwenden wir hauptsächlich Daten von Datenanbietern wie MSCI, Refinitiv 

und ISS ESG in Kombination mit Daten von SBTi, TPI, Weltbank, UNFCCC, OECD, PRIMAP, interner Expertise, NGOs (z. B. Urgewalt) und anderen Drittanbietern. Darüber hinaus erhalten wir Daten von unseren 

Vermögensverwaltern, die die Informationen direkt von den von ihnen verwalteten Unternehmen und Anlagen beziehen. Als Asset Owner sind wir, insbesondere bei Fondsinvestitionen, von den Datenerhe-

bungen der Vermögensverwalter abhängig und setzen uns daher aktiv mit ihnen in Verbindung, um die Datenerfassung und Methodik zu verbessern (z.B. EPC-Datenerhebung für Vermögenswerte außerhalb 

der EU). Trotz aller Bemühungen schränkt die Datenverfügbarkeit das Ausmaß der Berücksichtigung bestimmter nachteiliger Auswirkungen ein. In diesen Fällen berücksichtigen wir die zugrundeliegenden 

nachteiligen Nachhaltigkeitsindikatoren / PAI-Familien (z. B. Abfall oder Soziales und Beschäftigung) und verwenden spezifische thematische Management-Scores aus dem MSCI ESG-Rating. In einigen Fällen 

sind die Probleme mit der Datenqualität und -konsistenz jedoch auf regulatorische Unsicherheiten bei Begriffen wie "Verstöße" zurückzuführen, was unsere Fähigkeit einschränkt, die Konsistenz der von den 

Vermögensverwaltern gelieferten Daten mit denen der Datenanbieter oder mit den über das EET bereitgestellten Daten zu gewährleisten. 

  

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
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Wir arbeiten kontinuierlich an der Verbesserung unserer Datenqualität. Um PAI-Werte aus verschiedenen Datenquellen zu kombinieren und zu berechnen, ist eine hochkomplexe technische Umsetzung 

erforderlich. Daher kann es bei der Datenanreicherung zu technischen Problemen kommen, die sich wiederum auf die von uns berichteten PAI-Werte auswirken können. Auf Basis unserer fortgeschritte-

nen Datenprüfungsmechanismen für THG-Emissionsdaten, planen wir ähnliche Datenprüfungen für alle anderen PAI-Indikatoren. In den Jahren 2023 und 2024 haben wir Fortschritte beim Aufbau eines 

PAI-Datenqualitäts-Dashboards gemacht und sind mit den Vermögensverwaltern und Datenanbietern weiterhin im Austausch, um die PAI-Daten und die Abdeckung zu verbessern. Vor der Berechnung 

der vierteljährlichen Auswirkungen überprüfen wir die THG-Eingangsdaten auf ihre Genauigkeit. Dabei untersuchen wir die jährliche Entwicklung der THG-Emissionen und der EVIC/BIP-Daten für die 

größten Emittenten in den verschiedenen Anlageklassen. Ausreißer werden manuell mit öffentlich zugänglichen Daten (z.B. den veröffentlichten Jahresberichten der Unternehmen) abgeglichen und 

gegebenenfalls korrigiert. 

Manuelle Korrekturen sind ebenfalls erforderlich, wenn die Berichtsebenen zwischen der Ebene der Unternehmensinvestitionen und der Ebene, auf der ein Unternehmen Nachhaltigkeitsdaten berichtet, 

nicht übereinstimmen. Fußabdruck-Kennzahlen für eine Anlage können beispielsweise auf verschiedenen Aggregationsebenen angezeigt werden. Dies kann eine Aggregation auf der Ebene des direkten 

Emittenten, des übergeordneten Emittenten oder des endgültigen Emittenten bedeuten. In Anlehnung an die Bloomberg-Unternehmenshierarchie definieren wir die verschiedenen Emittenten-Ebenen 

wie folgt: 1.) Direkter Emittent: Emittent der Anlage. 2.) Übergeordneter Emittent: Unternehmen, das Eigentümer des direkten Emittenten ist. 3.) Oberster Emittent: Oberstes/letztes Unternehmen, das 

die anderen Unternehmen besitzt. Da die Emissionen einer Anlage oft nur auf der Ebene des obersten Emittenten gemeldet werden und für das jeweilige Berichtsjahr möglicherweise nicht verfügbar sind, 

haben wir eine detaillierte Methodik für die Beschaffung und Bestimmung der THG-Emissionen festgelegt, die für die Berechnungen des Carbon Footprint verwendet werden. Einzelheiten dazu finden Sie 

hier.  

 

Weitere Einzelheiten zu unseren Datenquellen und den jeweiligen Haftungsausschlüssen finden Sie in dem entsprechenden Dokument zum Haftungsausschluss. 

 

 

Mitwirkungspolitik 

 
Kurze Zusammenfassung der Mitwirkungspolitik 

Engagement ist ein Eckpfeiler unseres Verständnisses von „active ownership“ („aktive Anteilseigner“) und ein zentrales Bekenntnis zu PRI-Prinzip 2: "Wir werden aktive Anteilseigner sein und ESG-Themen 

in unserer Investitionspolitik und -praxis berücksichtigen." Die Allianz SE tritt in einen Dialog mit ausgewählten Unternehmen, bei denen die Allianz systematische ESG-Risiken und/oder wichtige nachteilige 

Auswirkungen erkennt.  Dieses Engagement zielt darauf ab, das ESG-Risikomanagement der Unternehmen zu stärken und Verbesserungen der gesamten Nachhaltigkeitsleistung voranzutreiben.  Jedes 

Engagement wird überwacht, um die Reaktionsfähigkeit des Unternehmens und die Fortschritte bei den identifizierten Nachhaltigkeitsthemen zu verfolgen. Sollten sich die Antworten eines Unternehmens 

weiterhin als unzureichend erweisen, keine Bereitschaft zur Verbesserung der Nachhaltigkeitsleistung gezeigt werden oder nicht auf unsere Engagement Mitteilungen reagiert werden, empfiehlt das AIM 

ESG-Team die Einschränkung aller Investitionen in das Unternehmen. Diese Empfehlung wird vom Vorsitzenden des Allianz Gruppen Sustainability Board entgegengenommen und geprüft, der anschlie-

ßend die Einschränkung des Unternehmens in allen Eigengeschäftsportfolios genehmigt. 

Für die Berichterstattung im Jahr 2023 folgen wir dem neuen Berichtsansatz der Allianz Gruppe, wie er im Allianz Nachhaltigkeitsbericht 2023 dargelegt ist. Dieser umfasst die Gesamtzahl der Engagements, 

die von Unternehmen der Allianz-Gruppe mit Unternehmen in dem Allianz-eigenen Anlageportfolio durchgeführt wurden. Die Gesamtzahl der Engagements, die von AIM, AllianzGI und PIMCO durchge-

führt wurden, betrug 663. Die Einbeziehung aller Engagements der Anlagemanager in die Erfassung hat die Breite und Vielfalt der Themen, die mit den Unternehmen besprochen wurden, erheblich 

erweitert, was die hohe absolute Anzahl an Engagements erklärt, die in der nachstehenden Tabelle unter "Andere" erfasst sind. 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Explanatory_Notes_2022-web.pdf
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 Nachhaltigkeits-Engagement - bilateral: Überblick 

  2023 2022 2021 2020 

Anzahl der aktiven Engage-

ments 
# 

663 
57 61 68 

DAVON AKTIVE BILATERALE 

ENGAGEMENTS 
# 

665 
n.a.  n.a. n.a. 

DAVON AKTIVE MULTILATE-

RALE ENGAGEMENTs MIT 

LEAD/CO-LEAD 

# 8 n.a. n.a. n.a. 

Ergebnisse des Engagements      

erfolgreich abge-

schlossen 
# 

35 
2 21 3 

mit Einschränkungen 

geschlossen 
# 

7 
0 2 8 

laufend # 621 55 38 57 

 

In 2023 sind wir mit Unternehmen zu den folgenden Nachhaltigkeitsindikatoren für nachteilige Auswirkungen in den Dialog getreten: 

• PAI Kategorien Treibhausgasemissionen und Management (fossile Brennstoffe, Dekarbonisierungspfade) 

• PAI Kategorien Sozial- und Arbeitnehmerfragen: Gesundheits- und Sicherheitsthemen, Menschenrechtskontroversen, Verstöße gegen UNGC-Grundsätze 

• PAI Kategorien Abfall und Wasser: Abfall- und Wasserwirtschaft 

• PAI Kategorien Biodiversität: Biodiversität und Landnutzung 
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Nachhaltigkeits-Engagement - bilateral: Themen (mehrere Themen pro Engagement möglich) 

  2023 2022 2021 2020 

Klimawandel  # 446 48 48 49 

EIGENE ARBEITNEHMER, ARBEITNEH-

MER IN DER WERTSCHÖPFUNGS-

KETTE UND BETROFFENE GEMEIN-

SCHAFTEN 

# 377 10 17 17 

Umweltverschmutzung # 47 4 6 8 

Biodiversität und Ökosysteme # 92 3 4 3 

Andere # 2031 5 5 9 

 

Der Engagement-Ansatz entwickelt sich stetig weiter, da die Notwendigkeit, die realen Auswirkungen auf systemische Themen wie den Klimawandel zu verstärken, einen neuen Schwerpunkt auf die 

Zusammenarbeit mit Investoren legt. Kollaborative Engagements wurden erweitert, um die positiven Auswirkungen der Bemühungen zu verstärken. Kollaboratives Engagement kann in Form von mehreren 

Investoren erfolgen, die sich mit einem einzigen Unternehmen befassen, oder sich gleichzeitig mit mehreren Unternehmen und ihrer Wertschöpfungskette in einem einzigen Sektor befassen. Durch die 

Zusammenarbeit werden die Bemühungen der beteiligten Parteien gebündelt, was effizientere und lösungsorientierte Diskussionen auf einer höheren Detailebene ermöglicht. Im Jahr 2022 nahm die 

Allianz Gruppe weiterhin eine aktive Rolle in der Climate Action 100+ Initiative ein, indem die Allianz Gruppe eine Führungsrolle bei Engagements übernahm und die Engagement-Aktivitäten für den Sektor 

und die Vermögensverwalter im Rahmen der AOA weiter vorantrieb. Ebenso wurde das Engagement mit Vermögensverwaltern in Bezug auf Nachhaltigkeitsaspekte und insbesondere deren Dekarboni-

sierungsbemühungen weiter ausgebaut. Weitere Einzelheiten finden Sie im Allianz Group Corporate Sustainability Report 2023, Abschnitt 02.2.  

Wie bereits erwähnt, führen die internen Vermögensverwalter der Allianz - AllianzGI und PIMCO - zusätzlich ESG-spezifische Engagements für ihr verwaltetes Vermögen durch, einschließlich des Siche-

rungsvermögens der Allianz Versorgungskasse VVaG. Im Jahr 2023 hat AllianzGI zum Beispiel den thematischen Fokus innerhalb von Engagement-Aktivitäten weiter ausgebaut. Zu den wichtigsten thema-

tischen Engagement-Aktivitäten gehören die Transformation zu Netto-Null mit Schwerpunkt auf emissionsintensiven Sektoren, Biodiversität, Menschenrechte und Geschlechtervielfalt. Näheres zu Enga-

gements von AllianzGI finden Sie hier. Näheres zu Engagements von PIMCO finden Sie hier. 

Abstimmung: Stimmrechte werden von AllianzGI oder von externen Vermögensverwaltern ausgeübt, die Aktienmandate im Namen der Allianz Gruppe betreuen. Nähere Informationen zur Abstimmungs-

politik von AllianzGI sowie Abstimmungsunterlagen finden Sie hier. 

 

 

  

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2023-web.pdf
https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents
https://www.pimco.com/en-us/investments/esg-investing
https://www.allianzgi.com/en/our-firm/esg/documents


 

 

 

 

41 

 

 

 

 

 

Bezugnahme auf international anerkannte Standards 

 
Zusammenarbeit und langfristige Partnerschaften sind entscheidend, um einen positiven Wandel herbeizuführen. Die Bewältigung globaler Herausforderungen wie der Klimawandel und Menschenrechte 

erfordert ein gemeinsames Handeln von Unternehmen, Regierungen und der Zivilgesellschaft. Die Allianz Gruppe ist Mitglied in einer Vielzahl von Initiativen und Grundsätzen im Bereich der Nachhaltigkeit. 

Die Berichterstattung der Allianz über die Fortschritte bei diesen Initiativen und Prinzipien überschneidet sich teilweise mit den PAI Indikatoren. Insbesondere die PAI Indikatoren für Treibhausgasemissi-

onen spiegeln sich in einer Vielzahl von klimabezogenen Verpflichtungen und Offenlegungen der Allianz wider. Die Allianz17 ist seit 2011 den Grundsätzen für Verantwortungsbewusstes Investieren der 

Vereinten Nationen verpflichtet (UN Principles for Responsible Investment, PRI). Die PRI sind Wegweiser für unseren Ansatz des verantwortungsbewussten Investierens und tragen zu kontinuierlichen 

Verbesserungen in unseren Geschäftsbereichen bei. Als Asset Owner berichten wir jährlich an die PRI. Unsere aktuellen und früheren PRI-Transparenzberichte finden Sie in unserem Profil auf der PRI-

Internetseite. 

 

In den folgenden Abschnitten stellen wir unseren Ansatz in Bezug auf Menschenrechte und Klimawandel vor. Eine vollständige Liste aller Mitgliedschaften und Partnerschaften kann in Abschnitt 06.3.4 

des Allianz Group Corporate Sustainability Report 2023. 

 

Menschenrechte  

Die Allianz Gruppe hat sich zur Einhaltung der Menschenrechte in Übereinstimmung mit verschiedenen Menschenrechtsstandards wie den Leitprinzipien der Vereinten Nationen (UN) für Menschenrechte, 

der International Bill of Human Rights und den Arbeitsstandards der Internationalen Arbeitsorganisation (ILO) verpflichtet. Die Allianz ist sich der Bedeutung der Menschenrechte sowohl als wertebasierte 

Aufgabe als auch als geschäftliche Angelegenheit bewusst. Daher hat die Allianz Gruppe Menschenrechtsaspekte auf der Grundlage der Leitsätze der Organisation für wirtschaftliche Zusammenarbeit und 

Entwicklung (OECD) für multinationale Unternehmen integriert und ist seit 2002 Teilnehmer des UN Global Compact (UNGC). Die Allianz Gruppe berichtet jedes Jahr in ihrem Nachhaltigkeitsbericht und 

in der UNGC-Fortschrittsmitteilung über die Umsetzung der zehn Grundsätze der UNGC. Nähere Einzelheiten finden Sie im Profil der Allianz SE auf der UNGC-Internetseite. Menschenrechte sind für die 

Allianz in ihren verschiedenen Rollen relevant: als Versicherer und Investor, als Arbeitgeber, als Unternehmen (auch in unserer Lieferkette) und als Corporate Citizen. Die Allianz verfügt über verschiedene 

Prozesse für jede dieser Dimensionen und ist stets bestrebt, die Berücksichtigung der Menschenrechte in ihrem Unternehmen zu verbessern. Im Jahr 2021 führte die Allianz Gruppe in Zusammenarbeit 

mit einem externen Beratungsunternehmen eine Menschenrechtsverträglichkeitsprüfung auf der Grundlage der UNGP-Methodik durch, um Lücken in unserem Ansatz zu identifizieren und die Integration 

der Menschenrechte in unser Kerngeschäft und unsere Organisation weiter zu verbessern. Des Weiteren wurde unser Ansatz durch die Veröffentlichung des Allianz Menschenrechtsansatzes im Rahmen 

des Allianz Sustainability Integration Framework gestärkt. Die Allianz SE unterliegt seit dem 1. Januar 2023 dem Lieferkettensorgfaltspflichtengesetz (LkSG). Das LkSG gilt für große Unternehmen mit Sitz 

in Deutschland und deren "eigenen Geschäftsbereich" sowie für deren Lieferanten. Der eigene Geschäftsbereich der Allianz SE (als Holdinggesellschaft der Allianz Gruppe) umfasst grundsätzlich alle 

Unternehmen, die Teil des Allianz Governance Systems sind, unabhängig von ihrem Standort. Daher deckt das LkSG-Risikomanagement der Allianz diese Allianz Unternehmen und ihre Zulieferer weltweit 

ab. Das LkSG-Risikomanagement, das 2023 eingeführt wurde, besteht unter anderem aus den folgenden Due-Diligence-Prozessen: regelmäßige und Ad-hoc-Risikoanalysen in den eigenen Betrieben und 

Lieferketten, deren Ergebnisse allen relevanten Entscheidungsträgern mitgeteilt werden; angemessene Präventiv-/Reaktionsmaßnahmen für Risiken/Verstöße, die in den eigenen Betrieben und Liefer-

ketten identifiziert werden; eine Grundsatzerklärung zu unserer Menschenrechtsstrategie, die mindestens jährlich aktualisiert wird; und die Überwachung des Risikomanagements durch die Funktion 

eines Menschenrechtsbeauftragten. Weitere Einzelheiten finden Sie in der Erklärung zur Menschenrechtspolitik der Allianz und im Allianz Group Corporate Sustainability Report 2023, Abschnitt 04.2.  

 

 
17 Die Allianz SE und Allianz Investment Management SE erstellen gemeinsam den PRI-Offenlegungsbericht der Allianz als Asset Owner, während die AllianzGI und PIMCO jeweils einen PRI-Bericht als 
Vermögensverwalter erstellen. 

https://www.unpri.org/signatory-directory/allianz-se/842.article
https://www.unpri.org/signatory-directory/allianz-se/842.article
https://www.unglobalcompact.org/what-is-gc/participants/497-Allianz-SE
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz-SE_Human-Rights-Policy-Statement-2023.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2023-web.pdf
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Integration von Menschenrechten in unser Kerngeschäft 

Als Versicherer und Investor hat die Allianz Gruppe einen Due-Diligence-Prozess für Menschenrechte als Teil ihres allgemeinen ESG-Ansatzes entwickelt, der in unser allgemeines Risikomanagementsystem 

integriert ist. Wir verwenden eine Kombination aus sektor- und länderspezifischen Ansätzen, um Risiken im Bereich Menschenrechte zu identifizieren. Die Allianz hat ESG-Richtlinien für sensible Geschäfts-

bereiche entwickelt, die auch eine sektorspezifische Menschenrechtsrichtlinie beinhalten (siehe Allianz Sustainability Integration Framework in Abschnitt 03.4.7). So werden relevante Menschenrechts-

aspekte als Teil der allgemeinen Risikobewertung für alle Investitionen in nicht börsennotierte Anlageklassen im jeweiligen Sektor geprüft. 

 

Darüber hinaus hat die Allianz Gruppe eine Kontrollliste für kritische Länder entwickelt, in denen systematische Menschenrechtsverletzungen vorkommen. Bei Geschäftstransaktionen in diesen Ländern 

führen wir eine explizite Due-Diligence-Prüfung in Übereinstimmung mit unserer Menschenrechtsrichtlinie durch, die verschiedene Menschenrechtsverletzungen abdeckt. 

Außerdem überprüfen wir die Menschenrechtssituation in einem Land mit dem Allianz Human Rights Risk Score, der 2022 entwickelt wurde. Auf der Grundlage der Allgemeinen Erklärung der Menschen-

rechte der Vereinten Nationen (z. B. Recht auf Freiheit, Gleichheit, Bildung, Verbot von Folter usw.) bewerten die Experten der Allianz das Menschenrechtsrisiko eines Landes, wobei sie sowohl Informa-

tionen von Nichtregierungsorganisationen als auch interne Expertise nutzen. Wir beschränken Investitionen in Staatsanleihen von Ländern, die mit schwerwiegenden Menschenrechtsproblemen und 

erheblichen Problemen bei deren Bewältigung in Verbindung gebracht werden. Auch staatliche Emittenten, die unter dem Schwellenwert des Allianz Human Rights Risk Score liegen, werden von Neuin-

vestitionen ausgeschlossen, und für bestehende Investitionen wird ein Desinvestitionsplan entwickelt. Wenn wir in unserem börsennotierten Unternehmensportfolio einen Emittenten identifizieren, die 

von unseren externen Anbietern für Nachhaltigkeitsdaten im Bereich Menschenrechte als problematisch eingestuft werden, priorisieren wir diesen Emittenten für ein systematisches Engagement (siehe 

Allianz Group Corporate Sustainability Report 2023, Abschnitt 02.2). Im Jahr 2022 überprüfte die Allianz die Menschenrechtsrichtlinien und den Ansatz für sensible Länder in allen Geschäftsbereichen und 

Kernprozessen, die mit Versicherungs-, Investitions- und Beschaffungsentscheidungen zu tun haben. Die Allianz arbeitet mit Nichtregierungsorganisationen und auf Menschenrechte spezialisierten Bera-

tungsunternehmen zusammen, um die Erwartungen und Perspektiven externer Stakeholder zu verstehen.  

 

 

 

Klimawandel 

Die Allianz Gruppe berücksichtigt Klimakriterien strategisch in all ihren Geschäftsbereichen. Die Allianz ist aktives Mitglied in verschiedenen klimabezogenen Industrieverbänden und -initiativen und setzt 

sich für ehrgeizige Dekarbonisierungsstrategien und die Finanzierung der Transformation ein. Als Unterstützer der Task Force on Climate-related Financial Disclosure (TCFD) berichtet die Allianz in ihrer 

umfassenden TCFD-Offenlegung speziell über die Kohlenstoffindikatoren und -strategien für das Portfolio der Gruppe (siehe Allianz Group Corporate Sustainability Report 2023, Abschnitt 3). Als NZAOA-

Gründungsmitglied besteht unsere langfristige Verpflichtung darin, bis zum Jahr 2050 die Treibhausgasemissionen innerhalb unseres Eigengeschäftsportfolios auf Netto-Null zu reduzieren., Diese Zielset-

zung ist mit einem maximalen Temperaturanstieg von 1,5 °C über den vorindustriellen Temperaturen vereinbar und berücksichtigt führende verfügbare wissenschaftliche Erkenntnisse, einschließlich der 

Ergebnisse des Intergovernmental Panel on Climate Change (IPCC). Wir verpflichten uns ebenfalls regelmäßig über unsere Fortschritte zu berichten einschließlich mit Zwischenzielen (alle fünf Jahre) in 

Übereinstimmung mit dem Übereinkommen von Paris. Mit klimabezogenen Richtlinien, Zielen und einem vielschichtigen Engagement-Ansatz ist die Allianz SE bestrebt, Unternehmen zu unterstützen, die 

Maßnahmen zur Dekarbonisierung ihrer Unternehmen und zur Abschwächung des Klimawandels in der Realwirtschaft ergreifen. Die Dekarbonisierung der Realwirtschaft ist für die Allianz von hoher 

Wichtigkeit, da der Klimawandel eine materielle Bedrohung für die Versicherungsprodukte darstellt, die wir Unternehmen und der Gesellschaft anbieten. 

 

Im Einklang mit dem NZAOA-Zielsetzungsprotokoll wird die Allianz ihre Portfoliounternehmen dabei unterstützen, Anreize zu schaffen und sie auffordern, Dekarbonisierungspfade einzuschlagen, die mit 

dem 1,5°C-Ziel des Pariser Abkommens übereinstimmen. Im Einklang mit dieser Verpflichtung ist die Allianz Investment Managment aktives Mitglied der CA100+, die sich die Ziele gesetzt hat mit den 167 

weltweit größten Treibhausgasemittenten durch Engagements zusammenzuarbeiten, um Ziele für die Reduzierung von Treibhausgasemissionen festzulegen, die klimabezogene Finanzberichterstattung 

zu verbessern und die Governance im Bereich des Klimawandels zu optimieren. Zu diesen Bemühungen gehört die Einführung in die CA100+ Netto-Null-Benchmark bei den Unternehmen, mit denen 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/responsibility/documents/Allianz_ESG_Integration_Framework.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2023-web.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2023-web.pdf
https://www.unepfi.org/net-zero-alliance/resources/
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Allianz über Engagements im Dialog ist, und die Unterstützung der Initiative bei der breiteren Bereitstellung dieses Mess- und Tracking-Tools. Die Benchmark umfasst wichtige Indikatoren, um die Fort-

schritte der Unternehmen im Hinblick auf das 1,5° C-Ziel zu messen und transparent über darüber zu berichten. 

 

Wir verwenden führende akademische Klimaszenarien wie die, die für die Berichte des Intergovernmental Panel on Climate Change (Zwischenstaatlicher Ausschuss für Klimaänderungen, IPCC) verwendet 

werden, um die Übereinstimmung mit unserem Ziel zu ermitteln. Die Ziele basieren auf den 1,5-Grad-Celsius-IPCC-Klimaszenarien, die nicht oder nur geringfügig überschritten werden (No/Low-Overshoot-

Szenarien). Es wird nicht davon ausgegangen, dass die Welt in der Lage sein wird, mit derzeit nicht verfügbaren oder noch nicht erprobten Technologien in großem Umfang Kohlenstoff aus der Atmosphäre 

zu entfernen, um die Emissionen zu reduzieren. Für den Immobiliensektor orientieren wir uns an den vom Carbon Risk Real Estate Monitor (CRREM) veröffentlichten 1,5°C-Dekarbonisierungspfaden für 

den globalen Immobiliensektor. 

 

Die NZAOA treibt ebenfalls die Verfügbarkeit operationalisierbarer Szenarien und Pfade voran, indem sie in allen ihren Bemühungen wissenschaftlich fundiert arbeitet und das OECM-Modell, die No/Low-

Overshoot-Szenarien des IPCC und das Net Zero by 2050 (NZE2050) der International Energy Agency (IEA) fördert. Darüber hinaus leistet die Allianz einen aktiven Beitrag zu Open Source Climate, einer 

Gruppe von Unternehmen, die gemeinsam eine "vorwettbewerbliche Ebene" von Modellen und Daten aufbauen, die weltweit gemeinsam genutzt werden und zugänglich sind.  Über AIM und die Allianz 

Gruppe beteiligen wir uns auch aktiv an speziellen Initiativen, die sich auf die Dekarbonisierung konzentrieren, darunter die Science Based Targets Initiative (SBTi) und die Transition Pathway Initiative 

(TPI). Eine der wichtigsten Bemühungen dieser Initiativen und der Allianz ist die Entwicklung von (vorausschauenden) Klima-Performance-Indikatoren über alle Anlageklassen hinweg sowie von Bewer-

tungsinstrumenten zur Überwachung der Ausrichtung von Portfolios auf das 1,5°C-Ziel des Übereinkommens von Paris. Weitere Einzelheiten finden Sie im Allianz Group Corporate Sustainability Report 

2023. 

 

 

Historischer Vergleich 

Die erste PAI-Erklärung mit quantitativen Angaben im Format von Anhang I der SFDR-RTS wurde im Juni 2023 veröffentlicht, so dass ein historischer Vergleich ab Juni 2024 möglich ist.  

 

 

https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2023-web.pdf
https://www.allianz.com/content/dam/onemarketing/azcom/Allianz_com/sustainability/documents/Allianz_Group_Sustainability_Report_2023-web.pdf

